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A BEGRÜNDUNG 
 

1 EINFÜHRUNG 

 

1.1 Planungsanlass 

 
Der Zweckverband Industriegebiet mit Donauhafen Straubing-Sand (ZVI) beabsichtigt, 
den rechtskräftigen Bebauungs- und Grünordnungsplan „Industriegebiet mit Donauhafen 
Straubing-Sand“ an einer Teilfläche im Südwesten zu ändern. 

Neben der Schaffung der bauleitplanerischen Voraussetzung für die Ansiedlung der Fa. 
Sennebogen werden die angrenzende Fläche der Fa. Continental sowie mehrere Stra-
ßenzüge in der näheren Umgebung dem mittlerweile gebauten Zustand angepasst. 
 

1.2 Planungsauftrag 

 
Dem Landschaftsplanungs- und Landschaftsarchitekturbüro Dipl.-Ing. Gerald Eska in 
Bogen wurde der Auftrag zur Erstellung des entsprechenden Deckblattes mit Begrün-
dung, Umweltbericht und Abhandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung er-
teilt.  

 

1.3 Planungsrechtliche Ausgangssituation 

 
Für das Gebiet liegt ein rechtskräftiger Bebauungs- mit Grünordnungsplan „Industriege-
biet mit Donauhafen Straubing-Sand“ mit Genehmigung vom 26.07.1994 vor. 

Die Verbandsversammlung des ZVI hat am 21.12.2006 den Aufstellungsbeschluss für 
die 4. Änderung des Bebauungs- mit Grünordnungsplanes mittels Deckblattverfahren 
getroffen. 

Gemäß § 4a(2) BauGB ist die (frühzeitige) Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 
1 gleichzeitig mit der (frühzeitigen) Unterrichtung der Behörden nach § 4 Abs. 1, die Aus-
legung nach § 3 Abs. 2 gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen nach § 4 Abs. 
2 BauGB vorgesehen. 
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1.4 Übersichtslageplan   - ohne Maßstab - 

 

DECKBLATT 4 
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2 UMWELTBERICHT 

 

2.1 Einleitung 

 
Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist mit Wirkung der BauGB-Novellierung vom 20.07.2004 zu 
Bauleitplänen eine Umweltprüfung und hierfür die Erstellung eines Umweltberichtes er-
forderlich. 

 

2.1.1 Inhalte und wichtigste Ziele des Bauleitplanes 

 
➢ Wesentlicher Inhalt des vorliegenden Deckblattes ist die Umwidmung von bisherigen 

gewerblichen Flächen gemäß § 8 BauNVO in Flächen für Industrie gemäß § 9 
BauNVO, um hier entsprechende Produktionsvoraussetzungen für einen ansied-
lungswilligen Betrieb (Fa. Sennebogen) zu schaffen. 

Die bereits bestehenden Schallkontingente wurden unter Berücksichtigung eines ge-
planten, 9 m hohen Lärmschutzwalles entlang der Westgrenze neu berechnet und 
verteilt (s. Ziff. 2.1.2). Für diesen Lärmschutzwall wird im Einvernehmen mit der Fa. 
Sennebogen eine Verschiebung der derzeitigen Grünstreifenbreiten im Westen und 
Süden vorgenommen (zur Bilanzierung s. Kap. 2.2.2). 

Zudem werden in drei Teilflächen die bisherigen First- und Traufhöhen von bislang 
15 m bzw. 12 m auf 21 m/20 m (GI  5  ) bzw. auf 15 m/13 m (GI  6   und GI  11 ) erhöht. 

➢ Nachrichtlich wird der mittlerweile errichtete Gebäudetrakt der Fa. Continental er-
gänzt sowie die ursprünglich auf Fl.Nr. 2104 vorgesehene Stichstraße mit Wende-
hammer aus dem B-Plan herausgenommen (da erschließungstechnisch nicht mehr 
erforderlich). 

➢ Weitere kleinere Änderungen betreffen die Straßenführung der südwestlichen Stich-
straße = Rotterdamer Straße (Wendehammer endet nunmehr östl. des Industrie-
stammgleises) sowie den Neubau der Nürnberger Straße. 

➢ Lage und Ausdehnung 

Der Deckblattbereich befindet sich im Südwesten des Bebauungs- und Grünord-
nungs-Planes und umfasst insgesamt ca. 29,3 ha. 

 

2.1.2 Festgelegte Ziele des Umweltschutzes und Art deren Berücksichtigung 

 

➢ Derzeitige verbindliche Bauleitplanung 

Der rechtskräftige Bebauungs- und Grünordnungsplan umfasst bereits eine Vielzahl ver-
bindlicher Planungsvorgaben von umweltrelevanter Bedeutung, welche weiterhin unver-
ändert ihre Gültigkeit behalten (z.B. Ziff. I.9.1 und 9.4 der derz. Festsetzungen zur Versi-
ckerung von Oberflächenwasser über Sickermulden und -gräben, Ziff. II.1 z.B. über 
Grünflächen, Pflanzgebote, Ansaaten, Bodenschutz, Freiflächengestaltungsplan etc.). 
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➢ Schallschutz 

Die bisherigen Festsetzungen zum Schallschutz entspr. dem Lärmschutzgutachten der 
LGA Bayern vom 19.01.1993 wurden hinsichtlich der Umwandlung der bisherigen ge-
werblichen in industrielle Flächen durch eine emissionstechnische Untersuchung der 
PMI-Ingenieurgesellschaft in 82008 Unterhaching ergänzt. 

Zusammenfassend wurde darin festgestellt, dass unter Berücksichtigung eines 9 m ho-
hen Lärmschutzwalles im Westen eine Neukontingentierung der Schalleistungspegel Lw“ 
tags/nachts auf bis zu 70/47 dB(A) möglich ist, ohne an den maßgebenden Immission-
sorten die zulässigen Planungsrichtwerte zu überschreiten (s. Anlage 4.3). 

 

2.2 Beschreibung und Bewertung der festgestellten Umweltauswirkungen 

 

2.2.1 Bestandsaufnahme 

 

➢ Natürliche Gegebenheiten, derzeitige Nutzung 

Die zur Umwidmung vorgesehenen Teilflächen der geplanten Neuansiedlung befinden 
sich innerhalb des Industriegebietes mit Donauhafen Straubing-Sand. Sie sind eben und 
werden derzeit landwirtschaftlich genutzt bzw. liegen brach. 

Es befindet sich keine geschützten oder schützenswerten Flächen nach dem Bay-
NatSchG in der näheren Umgebung. 

 

2.2.2 Bewertung der Umweltauswirkungen anhand des „Regelverfahrens“ 

 
Zur Integration umweltbezogener Belange in die Bauleitplanung wurde vom Bayerischen 
Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen der Leitfaden „Eingriffsrege-
lung in der Bauleitplanung“ - ergänzte Fassung vom Januar 2003 - herausgegeben. 

Der Leitfaden unterscheidet zwischen einem differenzierten, sog. Regelverfahren bei zu 
erwartenden Eingriffen, das über Bestandsaufnahme, Bewertung und Vermeidung hin 
zu Flächen oder Maßnahmen für verbleibenden Ausgleichsbedarf führt und der Verein-
fachten Vorgehensweise bei (einfachen) Planungsfällen, bei denen auch das mehrschrit-
tige Regelverfahren zum gleichen Ergebnis führen würde. 

Voraussetzung für das Vereinfachte Verfahren ist die durchgängige Bejahung einer vor-

gegebenen Checkliste. Im vorliegenden Fall kann dieses Vereinfachte Verfahren nicht 
angewandt werden, da es sich weder um ein Wohngebiet noch um festgesetzte Grund-
flächenzahlen (GRZ) unter 0,3 handelt. Damit ist das Regelverfahren mit folgenden vier 
Schritten anzuwenden: 
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1. Bestandsaufnahme und Bewertung der örtlichen Situation (Schritt 1) 

Entsprechend Ziff. 2.2.1 ist der Geltungsbereich des Deckblattes Nr. 4 hinsichtlich der 

Bedeutungen der Schutzgüter gem. Liste 1a des Leitfadens als Gebiet geringer Bedeu-

tung für Naturhaushalt und Landschaftsbild - Kategorie I zu bewerten. 

 

2. Erfassen der Auswirkungen des Eingriffs u. Weiterentwicklung der Planung (Schritt 2) 

Mit der festgesetzten GRZ von 0,7 wird lt. Leitfaden ein „hoher Versiegelungs- bzw. Nut-
zungsgrad“ definiert. 

Damit ist die geplante Bebauung dem Typ A des Leitfadens zuzuordnen. 

 

➢ Flächenbilanz DB 4 (analog zu DB 3a und 3b) 

 
Derz.  

Planungsstand 
Deckblatt 4 Differenz 

Öffentl. Grünstreifen 
im W (bis einschl. Fl.Nr. 2104) und 
im S (bis zur SR 12 neu) 

26.120 qm 21.300 qm - 4.820 qm 

Stark durchgrünte Mischzone (entlang 
der bisher gepl. Erschließungsstich-
straßen bei Fl.Nr. 2104 und 2100) 

2 x je 
ca. 11.460 qm 
= 22.920 qm 

angesetzt zu 50 % 
= ca. - 11.460 qm 

--- - 11.460 qm 

Zwischensummen Grünflächen 37.580 qm 21.300 qm - 16.280 qm 

Zu kompensierende Gesamtfläche DB 4 16.280 qm 

 

3. Ermitteln des Umfangs erforderlicher Ausgleichsflächen (Schritt 3) 

Die Überlagerung von Bestandskategorie I mit Typ A ergibt Feld A I der Matrix zur Festle-
gung der Kompensationsflächen und damit einen Kompensationsfaktor zwischen 0,3- 0,6. 

Aufgrund der bereits im derzeitigen Bauleitplan getroffenen Verminderungsmaßnahmen 
(s. dort) ist der untere Kompensationsfaktor von 0,30 gerechtfertigt. 

 

Bestandstyp Bemessungsfläche Faktor Erforderliche Kom-
pensationsfläche 

A I Entfallene Grünfläche im DB 4 
= ca. 16.280 qm 

0,30 4.884 qm 
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Als Ausgleich für den geplanten Eingriff ist demnach eine geeignete Ausgleichsfläche in 
einer Größe von ca. 4.884 qm bereitzustellen. 

 

 

4. Auswahl geeigneter Ausgleichsflächen und naturschutzfachlich sinnvoller 

Ausgleichsmaßnahmen (Schritt 4) 

Vom ZVI als Eingriffsverursacher sind in Abstimmung mit den Unteren Naturschutzbe-
hörden der Stadt Straubing und am Landratsamt Straubing-Bogen geeignete Aus-
gleichsflächen bereitzustellen und zeitnah zu den Eingriffen naturschutzfachlich sinnvolle 
Ausgleichsmaßnahmen vorzunehmen. 

Im vorliegenden Fall wurde der westliche Teil der Fl.Nr. 2656/1 im Polder Öbling mit ca. 
5.200 qm fachlich als geeignet und flächenmäßig als ausreichend bewertet. 

Vorgeschlagen wird eine Umwandlung der derzeitigen Ackernutzung in eine standortge-
rechte Grünlandfläche mittels Auftrag von Mähgut aus geeigneten Flächen des Polders 
Öbling bei vorheriger Entfernung evtl. vorh. Bauschuttes und Unrates. 

Die Umsetzung der Maßnahme und die dauerhafte Pflege soll wiederum von der Stadt-
gärtnerei Straubing gegen Kostenerstattung durch den ZVI erfolgen. 

Die Fläche ist vom ZVI zur Eintragung in das Ökoflächenkataster an das Bayer. Landes-
amt für Umweltschutz, Außenstelle Nordbayern in Kulmbach, zu melden. 

 

2.2.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes 

 

➢ Bei Durchführung der Planung 

Die Errichtung von Industrie- und Gewerbebetrieben bringt während der Bauzeit vo-
rübergehend Lärm- und Abgasemissionen der entsprechenden Baumaschinen und 
Fahrzeuge und dauerhaft betriebsspezifische Emissionen mit sich. 

Teile der Grundstücke bis max. GRZ 0,7 werden zukünftig überbaut und damit versie-
gelt, andere Teile werden durch Pflanzmaßnahmen im Verhältnis zur derzeitigen 
Ackernutzung oder Brachlage ökologisch aufgewertet und als zusätzlicher Lebensraum 
für Tiere (zumindest für sog. „Kulturfolger“) und Pflanzen erschlossen. 

 

➢ Bei Nichtdurchführung der Planung 

Die Flächen können gemäß den bisherigen Ausweisungen nur als gewerbliche Flächen 
in Verbindung mit „stark durchgrünten Mischzonen“ mit insgesamt geringeren Versiege-
lungsanteilen genutzt werden. 

 

2.2.4 Geplante Vermeidungs-, Verringerungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

 

➢ Vermeidungsmaßnahmen, (s. gültiger B- u. GO-Plan), z.B. 

o Vermeidung von Oberflächenversiegelung bei privaten Stellplatzflächen durch 
Vorgabe wasserdurchlässiger Beläge 
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o Versickerung anfallender, unverschmutzter Regenwässer über Sickermulden und -
gräben auf den jeweiligen Grundstücken 

 

 

➢ Verringerungsmaßnahmen, (s. gültiger B- u. GO-Plan ), z.B. 

o Begrenzung der überbaubaren Grundstücksfläche mittels Baugrenzen auf den der 
Erschließungsstraße zugewandten Grundstücksseiten 

o Festsetzung von mind. 12 % Gesamtgrundstücksfläche als definitive Grünfläche 
mit privater grünordnerischer Maßnahmen zur Grundstücksein- und -durchgrünung 

o Festsetzung öffentlicher grünordnerischer Maßnahmen zur Industriegebietsein- 
und -durchgrünung 

o Anlage von je 2 x 5 m breiten privaten Gehölzstreifen zwischen den Grundstücken 

 

➢ Ausgleichsmaßnahmen 

... sind als Ergebnis der Abhandlung des o.g. „Regelverfahrens“ erforderlich und werden auf 
Fl.Nr. 2656/1 im Bereich „Polder Öbling“ vorgenommen (s. Festsetzungen auf der Plan-
zeichnung). 

 

2.2.5 Alternative Planungsmöglichkeiten 

 
Alternative Planungsmöglichkeit wäre die Umsetzung des Entwicklungsgebotes gem. § 8 
Abs. 2 BauGB in Form einer Nutzung der Flächen gem. den derzeitigen Festsetzungen. 

 

2.2.6 Weitere zusätzliche Angaben 

 

➢ Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfah-

ren und Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Umweltprüfung 

o Für das Baugebiet liegt ein gültiger Bebauungs- mit integriertem Grünord-

nungsplan als Planungsgrundlage vor.  

o Zur Abschätzung schalltechnischer Risiken wurde ein entspr. Gutachten in Auf-
trag gegeben und dessen Ergebnisse als Festsetzungen eingearbeitet. 

 

➢ Beschreibung der geplanten Überwachungsverfahren 

o Einhaltung der einschlägigen Sicherheitsauflagen und Richtlinien bei allen Bautä-
tigkeiten 

o Überprüfung der Umsetzung der privaten grünordnerischen Maßnahmen sowie der 
Ausgleichsmaßnahmen durch die beiden unteren Naturschutzbehörden von Stadt 
und Landkreis bzw. deren Bauaufsichten. 
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2.2.7 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

 
Der ZVI Straubing-Sand plant die Umwidmung einer größeren Teilfläche innerhalb des 
bestehenden Industriegebietes mit Donauhafen Straubing-Sand zur Ansiedlung eines 
weiteren Industriebetriebes sowie die Anpassung des Bauleitplanes an mittlerweile be-
baute Areale und Straßenzüge. 

Die Flächen werden derzeit landwirtschaftlich genutzt bzw. liegen brach. Es befinden 
sich keine amtlich kartierten Biotope, schützens- oder erhaltenswerte Lebensräume auf 
den überplanten Grundstücken. 

Eingriffsvermeidende und -minimierende Maßnahmen sind bereits im rechtskräftigen, 
vorliegendem Bebauungs- und Grünordnungsplan festgesetzt, so dass zusätzliche 
nachhaltige oder erhebliche Auswirkungen auf Mensch, Tiere und Pflanzen, Boden, 
Wasser, Klima oder Kultur- und sonstige Güter nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu 
erwarten sind. 

Für ermittelte verbleibende Eingriffe v.a. aufgrund geringerer Grünflächenanteile wird 
eine geeignete Ausgleichsfläche im Polder Öbling festgesetzt. 
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3 ERGÄNZENDE FESTSETZUNGEN 

 

3.1 Textliche Festsetzungen zum Immissionsschutz 

1. Auf den einzelnen Bauflächen des Bebauungsgebietes sind zum Schutz der 
Lärmeinwirkungen nach außen alle Betriebsteile und Anlagen so anzuordnen 
und zu errichten, dass die je qm Grundstückfläche innerhalb des Baugebietes 
abgestrahlten Schall-Leistungspegel die im Bebauungsplan festgesetzten im-
missionswirksamen, flächenbezogenen Schall-Leistungspegel L“w/m2 nicht 
überschreiten. 

2. Die Festsetzung der immissionswirksamen, flächenbezogenen Schall-
Leistungspegel gilt nicht in Bezug auf die Immissionsorte innerhalb des Ge-
werbegebietes. 

3. Mit dem Bauantrag oder der Nutzungsänderung im Rahmen des jeweiligen Ge-
nehmigungsverfahrens ist der Nachweis zu erbringen, dass die festgesetzten 
immissionswirksamen flächenbezogenen Schall-Leistungspegel durch das ent-
sprechende Vorhaben nicht überschritten werden. Die Berechnung der zulässi-
gen Immissionsanteile je Baufläche ist hierbei nach DIN 18005 durchzuführen. 

4. An allen Fassaden und Dachflächen, hinter denen sich schutzbedürftige Räu-
me im Sinne der DIN 4109 befinden, sind bei der Errichtung und Änderung der 
Gebäude technische Vorkehrungen zum Schutz vor Außenlärm vorzusehen, 
die gewährleisten, dass die Anforderungen an die Luftschalldämmung von 
Außenbauteilen nach Tab. 8 der DIN 4109 eingehalten werden. 

5. Entlang der westlichen Grenze der Teilflächen 3.2, 5 7 und 9 muss ein 9 m 
hoher Lärmschutzwall, der sich in dieser Höhe in Nord-Süd-Richtung erstreckt 
und im Süden und Norden der o.a. Flächen nach Osten in verzogen wird, um 
dann bodengleich auszulaufen, errichtet werden. 

6. Grundsätzlich unzulässig sind u.a. Nutzungen gem. § 8(3) Nr. 1 bzw. § 9(3) 
Nr. 1 BauNVO (Wohnungen aller Art ...). 

 

3.2 Textliche Festsetzungen zum Natur- und Umweltschutz 

1. Auf öffentlichen Flächen sind nur standortgerechte autochthone Gehölze zu 
verwenden, sofern diese zum Pflanzzeitpunkt in ausreichender Stückzahl am 
Markt erhältlich sind. 

Auf die unter Ziff. 1.3 der bisherigen Festsetzungen zur Grünordnung bereits 
enthaltene Artenliste wird zusätzlich verwiesen. 

2. Der Einsatz von Pestiziden und Mineraldüngern soll zum Schutz von Boden 
und Grundwasser auf privaten und öffentlichen Flächen ausgeschlossen wer-
den. 
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A BEGRÜNDUNG 
 

1 EINFÜHRUNG 

 

1.1 Planungsanlass 

 
Der Zweckverband Industriegebiet mit Donauhafen Straubing-Sand (ZVI) beabsichtigt, 
den rechtskräftigen Bebauungs- und Grünordnungsplan „Industriegebiet mit Donauhafen 
Straubing-Sand“ an einer Teilfläche im Nordosten zu ändern. 

Dabei soll die bauleitplanerische Voraussetzung für eine Erweiterung und Existenzsiche-
rung der Straubinger Konserven- und Sauerkrautfabrik geschaffen werden. 
 

1.2 Planungsauftrag 

 
Dem Landschaftsplanungs- und Landschaftsarchitekturbüro Dipl.-Ing. Gerald Eska in 
Bogen wurde der Auftrag zur Erstellung des entsprechenden Deckblattes mit Begrün-
dung, Umweltbericht und Abhandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung er-
teilt.  

 

1.3 Planungsrechtliche Ausgangssituation 

 
Für das Gebiet liegt ein rechtskräftiger Bebauungs- mit Grünordnungsplan „Industriege-
biet mit Donauhafen Straubing-Sand“ mit Genehmigung vom 26.07.1994 vor. 

Die Verbandsversammlung des ZVI hat am 22.07.2009 den Aufstellungsbeschluss für 
die 5. Änderung des Bebauungs- mit Grünordnungsplanes mittels Deckblattverfahren 
getroffen. 

Gemäß § 4a(2) BauGB ist die (frühzeitige) Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 
1 gleichzeitig mit der (frühzeitigen) Unterrichtung der Behörden nach § 4 Abs. 1, die Aus-
legung nach § 3 Abs. 2 gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen nach § 4 Abs. 
2 BauGB vorgesehen. 
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1.4 Übersichtslageplan   - ohne Maßstab - 

 

DECKBLATT 5 
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2 UMWELTBERICHT 

 

2.1 Einleitung 

 
Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist mit Wirkung der BauGB-Novellierung vom 20.07.2004 zu 
Bauleitplänen eine Umweltprüfung und hierfür die Erstellung eines Umweltberichtes er-
forderlich. 

 

2.1.1 Inhalte und wichtigste Ziele des Bauleitplanes 

 
Wesentlicher Inhalt des vorliegenden Deckblattes ist die Umwidmung eines Bereiches, 
auf dem früher die Kläranlage der Konservenfabrik untergebracht war sowie einer ur-
sprünglichen Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft in eine gewerbliche Fläche gemäß § 8 BauNVO. 

Ziel ist die Bereitstellung von weiteren Betriebsflächen für die westlich angrenzende 
Konservenfabrik. 

Hinsichtlich des nutzbaren Baufeldes sowie der erforderlichen Mindesteingrünung konn-
te im Vorfeld bereits eine Einigung zwischen Betriebsführung und Landratsamt erzielt 
werden. 

Die bisher festgesetzten Maße baulicher Nutzung für Gewerbeflächen werden für die 
neue Teilfläche GE13 unverändert übernommen (s. Plan). 

Lage und Ausdehnung 

Der Deckblattbereich befindet sich im Nordosten des Bebauungs- und Grünordnungs-
Planes, das neue Gewerbegrundstück umfasst ca. 6.500 qm. 

 

2.1.2 Festgelegte Ziele des Umweltschutzes und Art deren Berücksichtigung 

 

➢ Derzeitige verbindliche Bauleitplanung 

Der rechtskräftige Bebauungs- und Grünordnungsplan umfasst bereits eine Vielzahl ver-
bindlicher Planungsvorgaben von umweltrelevanter Bedeutung, welche weiterhin unver-
ändert ihre Gültigkeit behalten (z.B. Ziff. I.9.1 und 9.4 der derz. Festsetzungen zur Versi-
ckerung von Oberflächenwasser über Sickermulden und -gräben, Ziff. II.1 z.B. über 
Grünflächen, Pflanzgebote, Ansaaten, Bodenschutz, Freiflächengestaltungsplan etc.). 
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2.2 Beschreibung und Bewertung der festgestellten Umweltauswirkungen 

 

2.2.1 Bestandsaufnahme 

 

➢ Natürliche Gegebenheiten, derzeitige Nutzung 

Die zur Umwidmung vorgesehenen Teilflächen befinden sich innerhalb des Geltungsbe-
reiches des Industriegebietes mit Donauhafen Straubing-Sand.  

Die Flächen weisen derzeit eine z.T. sehr kleinteilige Nutzung - Asphalt, Kiesflächen, 
Rohboden- und Brachestandorte - bis hin zu Gehölzbeständen unterschiedlicher Aus-
prägung auf. 

Im Süden, zum Europaring hin, befindet sich eine mehrere Meter hoher Erdaufschüttung 
in Verbindung mit einer Oberflächenwasser-Absetzmulde. 

Im Norden befinden sich mittlerweile verfüllte, ehemalige Klärweiher der Konservenfab-
rik. 

 

2.2.2 Bewertung der Umweltauswirkungen anhand des „Regelverfahrens“ 

 
Zur Integration umweltbezogener Belange in die Bauleitplanung wurde vom Bayerischen 
Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen der Leitfaden „Eingriffsrege-
lung in der Bauleitplanung“ - ergänzte Fassung vom Januar 2003 - herausgegeben. 

Der Leitfaden unterscheidet zwischen einem differenzierten, sog. Regelverfahren bei zu 
erwartenden Eingriffen, das über Bestandsaufnahme, Bewertung und Vermeidung hin 
zu Flächen oder Maßnahmen für verbleibenden Ausgleichsbedarf führt und der Verein-
fachten Vorgehensweise bei (einfachen) Planungsfällen, bei denen auch das mehrschrit-
tige Regelverfahren zum gleichen Ergebnis führen würde. 

Voraussetzung für das Vereinfachte Verfahren ist die durchgängige Bejahung einer vor-

gegebenen Checkliste. Im vorliegenden Fall kann dieses Vereinfachte Verfahren nicht 
angewandt werden, da es sich weder um ein Wohngebiet noch um festgesetzte Grund-
flächenzahlen (GRZ) unter 0,3 handelt. Damit ist das Regelverfahren mit folgenden vier 
Schritten anzuwenden: 

 

1. Bestandsaufnahme und Bewertung der örtlichen Situation (Schritt 1) 

Entsprechend der kleinteiligen Nutzung wurde der Geltungsbereich des Deckblattes Nr. 
5 hinsichtlich der Bedeutungen der Schutzgüter gem. Liste 1a des Leitfadens einer diffe-
renzierten Bewertung unterworfen. Es wurden Teilflächen von geringer bis hoher Bedeu-
tung für Naturhaushalt und Landschaftsbild festgestellt (s. Anlage 1.0, Spalte „Kategorie 
Bestand“). 
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2. Erfassen der Auswirkungen des Eingriffs u. Weiterentwicklung der Planung (Schritt 2) 

Mit der festgesetzten GRZ von 0,7 wird lt. Leitfaden ein „hoher Versiegelungs- bzw. Nut-
zungsgrad“ definiert. 

Damit ist die geplante Bebauung dem Typ A des Leitfadens zuzuordnen (s. Anlage 1.0, 
Spalte „Faktor“). 

 

3. Ermitteln des Umfangs erforderlicher Ausgleichsflächen (Schritt 3) 

Die Überlagerung von Bestandskategorie I mit Typ A ergibt Feld A I der Matrix zur Festle-
gung der Kompensationsflächen und damit unterschiedliche Kompensationsfaktoren zwi-
schen 0,3- 2,0. 

Als Ausgleich für den geplanten Eingriff ist demnach insgesamt eine geeignete Aus-
gleichsfläche in einer Größe von ca. 6.600 qm bereitzustellen (s. Anlage 1.0, rechte 
Spalte). 

 

4. Auswahl geeigneter Ausgleichsflächen und naturschutzfachlich sinnvoller 

Ausgleichsmaßnahmen (Schritt 4) 

Vom ZVI als Eingriffsverursacher sind in Abstimmung mit den Unteren Naturschutzbe-
hörden der Stadt Straubing und am Landratsamt Straubing-Bogen geeignete Aus-
gleichsflächen bereitzustellen und zeitnah zu den Eingriffen naturschutzfachlich sinnvolle 
Ausgleichsmaßnahmen vorzunehmen. 

Hierbei wurden mit beiden Naturschutzbehörden die zwei Grundstücke Fl.Nr. 2661 und 
2666, Gmkg. Ittling im Bereich des Polders Öbling mit insgesamt 11.068 m2 ausgewählt 
und im Plan mit entsprechenden Maßnahmen festgesetzt. 

Die Flächen sind vom ZVI zur Eintragung in das Ökoflächenkataster an das Bayer. Lan-
desamt für Umweltschutz, Außenstelle Nordbayern in Kulmbach, zu melden. 

Darüber hinaus wird auf Fl.Nr. 976 zur Donau hin eine Uferschwalbenwand angelegt. 

 

2.2.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes 

 

➢ Bei Durchführung der Planung 

Die Errichtung von Industrie- und Gewerbebetrieben bringt während der Bauzeit vo-
rübergehend Lärm- und Abgasemissionen der entsprechenden Baumaschinen und 
Fahrzeuge und dauerhaft betriebsspezifische Emissionen mit sich. 

Teile der Grundstücke bis max. GRZ 0,7 werden zukünftig überbaut und damit versiegelt, 
andere Teile werden durch Pflanzmaßnahmen ökologisch aufgewertet und als zusätzlicher 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen (zumindest für sog. „Kulturfolger“) erschlossen. 
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➢ Bei Nichtdurchführung der Planung 

Die Flächen verbleiben zunächst im derzeitigen Zustand mit kleinteiligen und unter-
schiedlich intensiven Nutzungen und wären gemäß derzeitigem Bebauungsplan mit 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft zu 
gestalten.  

 

2.2.4 Geplante Vermeidungs-, Verringerungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

 

➢ Vermeidungsmaßnahmen, (s. gültiger B- u. GO-Plan), z.B. 

o Vermeidung von Oberflächenversiegelung bei privaten Stellplatzflächen durch 
Vorgabe wasserdurchlässiger Beläge 

o Versickerung anfallender, unverschmutzter Regenwässer über Sickermulden und -
gräben auf den jeweiligen Grundstücken 

o Anfallendes Dachflächenwasser sollte mittels ausreichend dimensionierter Regenwass-
erzisternen z.B. für Freiflächenbewässerung und Toilettenspülung genutzt werden. 

 

➢ Verringerungsmaßnahmen, (s. gültiger B- u. GO-Plan ), z.B. 

o Begrenzung der überbaubaren Grundstücksfläche mittels Baugrenzen auf den der 
Erschließungsstraße zugewandten Grundstücksseiten 

o Festsetzung von mind. 12 % Gesamtgrundstücksfläche als definitive Grünfläche 
mit privater grünordnerischer Maßnahmen zur Grundstücksein- und -durchgrünung 

o Festsetzung öffentlicher grünordnerischer Maßnahmen zur Industriegebietsein- 
und -durchgrünung 

o Anlage von je 2 x 5 m breiten privaten Gehölzstreifen zwischen den Grundstücken 

 

➢ Ausgleichsmaßnahmen 

... sind als Ergebnis der Abhandlung des o.g. „Regelverfahrens“ erforderlich und werden auf 
den Fl.Nrn. 2661 und 2666, Gmkg. Ittling mit insgesamt 11.068 m2 sowie durch die Neuan-
lage einer Uferschwalbenwand auf Fl.Nr. 976 vorgenommen. 

 

2.2.5 Alternative Planungsmöglichkeiten 

 
Alternative Planungsmöglichkeit wäre die Umsetzung der bisherigen Festsetzungen als 
Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft. 
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2.2.6 Weitere zusätzliche Angaben 

 

➢ Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfah-

ren und Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Umweltprüfung 

o Für das Plangebiet liegt ein gültiger Bebauungs- mit integriertem Grünord-

nungsplan als Planungsgrundlage vor.  

o Zur Abschätzung der Eingriffe in den Naturhaushalt wurde eine kleinteilige Bewer-
tung des derzeitigen Zustandes vorgenommen. 

 

➢ Beschreibung der geplanten Überwachungsverfahren 

o Einhaltung der einschlägigen Sicherheitsauflagen und Richtlinien bei allen Bautä-
tigkeiten 

o Überprüfung der Umsetzung der privaten grünordnerischen Maßnahmen sowie der 
Ausgleichsmaßnahmen durch die beiden unteren Naturschutzbehörden von Stadt 
und Landkreis bzw. deren Bauaufsichten. 

 

2.2.7 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

 
Der ZVI Straubing-Sand plant die Umwidmung einer kleineren Teilfläche innerhalb des 
bestehenden Industriegebietes mit Donauhafen Straubing-Sand zur Erweiterung einer 
vorhandenen Konservenfabrik. 

Die Flächen werden derzeit kleinteilig genutzt, liegen brach oder tragen verschiedenarti-
ge Gehölzbestände.  

Für ermittelte verbleibende Eingriffe v.a. aufgrund eines zukünftig höheren Versiege-
lungsgrades zu Lasten bisheriger Grünflächenanteile wurden geeignete Ausgleichsflä-
chen und -Maßnahmen festgesetzt. 

Eingriffsvermeidende und -minimierende Maßnahmen sind zudem bereits im rechtskräf-
tigen, vorliegendem Bebauungs- und Grünordnungsplan festgesetzt, so dass zusätzliche 
nachhaltige oder erhebliche Auswirkungen auf Mensch, Tiere und Pflanzen, Boden, 
Wasser, Klima oder Kultur- und sonstige Güter nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu 
erwarten sind. 
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08-35-01-P   Büro Dipl.- Ing. Gerald Eska, Landschaftsarchitekt, Elsa-Brändström-Str. 3, D-94327 Bogen, Febr. ´10 

3 ERGÄNZENDE TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

 
1. Auf öffentlichen Flächen sind nur standortgerechte autochthone Gehölze zu verwen-

den, sofern diese zum Pflanzzeitpunkt in ausreichender Stückzahl am Markt erhältlich 
sind. 

Auf die unter Ziff. 1.3 der bisherigen Festsetzungen zur Grünordnung bereits enthal-
tene Artenliste wird zusätzlich verwiesen. 

2. Der Einsatz von Pestiziden und Mineraldüngern ist zum Schutz von Boden und 
Grundwasser auf privaten und öffentlichen Flächen unzulässig. 

 

4 HINWEISE 

 
1. Für großflächige Fassaden sollte zur Vermeidung von Vogelschlag spezielles Isolier-

glas wie „Ornilux“ mit für Vögel visualisierter Beschichtung zum Einsatz kommen. 

2. Radwege/Radstreifen sollten über alle Einmündungen und Ausfahrten hinweg mit 
einer Blockmarkierung und flächiger Rotmarkierung versehen werden. 

3. Hinweise der Stadtwerke Straubing für private Bauvorhaben: 

In Straubing gilt die Baumschutzverordnung. Aufgrabungen im Kronenbereich von 
Bäumen sind wirtschaftlich nicht darstellbar. Aus diesem Grund ist bei den geplanten 
Baumpflanzungen auch ein ausreichender Sicherheitsabstand zu den Versorgungs-
leitungen zu beachten. Eine Bepflanzung, deren Baumkronen über die Versorgungs-
leitungen hinausreichen, sollte vermieden werden. Sind Baumschutzmaßnahmen 
notwendig (DVGW Arbeitsblatt G 125), so gehen diese zu Lasten des Bauträgers. 

Vor Baubeginn sollte die Baumaßnahme vor Ort mit den Stadtwerken besprochen 
werden um auch die Trassen für die Versorgungsleitungen festzulegen. 

4. Hinweise des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf: 

Es wird empfohlen, bei evtl. erforderlichen Aushubarbeiten das anstehende Erdreich 
generell von einer fachkundigen Person organoleptisch beurteilen zu lassen. Bei of-
fensichtlichen Störungen oder anderen Verdachtsmomenten (Geruch, Optik, etc.) ist 
das Landratsamt Straubing-Bogen bzw. das WWA Deggendorf zu informieren. 

 







���

���

����

����

���

���

���
����

���

���
���

����

����

���

�������
����	�

���	����

�

���	
���
����
����� ������
�
���
�� ��� �������� 
���
���
����
����� ��� ��� �!�"������ 

���
��#$	�%����� �����
�
���
�� ��� �&������ 
'��(
�)���*��
 �������
�
���
�� ��� +!�������� 

,����
�-�.(
�
/���*��
 �����
�
���
�� ��� &"������ 

$
��#
	
��
�0�.(
�1
2�3��� 4 4 4

�
#�$
��#
	
��
�0�.(
�1
5#
�6�#
�
�7
	 ������
�
���
�� ��+ �8�9��� 

:
	
���#����;3 5��
	��#
�'
����� 0�<����
���--
�
�
0�.(


������


�-���
��#(
�
5��3
�4
���#���-�.(


�����������

�

���������	
����������������������	���	�������������
	����������������	��	�����	������
���������
�	����������������	
����� !!"#

�

�2=��>?!2��2>> �2@A=��B���,@

�2@A=����2=�

C�2�A��1

C�2�!�,!162��2��4�,!1

=2>>4>@2'1

��@�!1
��?!1
��C,!1
C�2�4�,!1
C,D*!4�,!1

:D,E2'��1

?��FE�A��1

:D,E2'��>@,B��,1

��F5'�2@@��,!���?A=�
'�'2AA��>4�=�@��,G�D,��A��>C�2��
H���A>@,����'��@�=�@��D�2AE20���>@,2A'����4�>2��H

����,�00>'���,@A���6
2A>����FE>0�BFE��'��2,0

?:��>@,2A'���4>2��
�A,DC2,����9
�4"9+���>@,2A'���

��>24',B��>@,I=4>@,!�+��"9+�&�'D���

�4=2��1�������������������������#�-�J
�<�4��	
�!�

ED=�C2��1�����������������777!
�<�4��	
�!�


0D����"9���6����9��������������������02K�����9��

����������	�
����	
��
���������������
��

�!�

�1����

*��#����"
*��#����"
*��#����"

E22>
E22>
�>52

�"�&�L�9���
�&4���6���4+�

��
��
��
����	��
�
#(��
(<��������!��

��F5'�2@@��,!��

������� 

4

�!�"������ 

9!�+8����� 
+�8����� 

�!�9������ 
�������� 

�����������





ELSA-BRÄNDSTRÖM-STR. 3, D-94327 BOGEN 
F O N  0 9 4 2 2  /  8 0 5 4 5 0 ,  F A X  - / 8 0 5 4 5 1  
E-MAIL: i n f o @ e s k a - b o g e n . d e  
INTERNET: w w w . e s k a - b o g e n . d e  

 
 
 

 
DECKBLATT NR. 6  

zum  
BEBAUUNGSPLAN + GRÜNORDNUNGSPLAN  

„INDUSTRIEGEBIET MIT DONAUHAFEN STRAUBING-SAND“ 
 

- GLEISANBINDUNG KV-TERMINAL - 
(KOMBINIERTER VERKEHR SCHIENE-STRASSE) 

 
 

Im Gesamtgebiet des städtebaulichen  
Entwicklungsbereiches „Straubing-Sand“ 

 
 

BEGRÜNDUNG MIT UMWELTBERICHT,  
ERGÄNZENDE FESTSETZUNGEN UND HINWEISE 

 
 

Aufstellungsbeschluss vom 13.07.2011 
Billigungsbeschluss vom 19.10.2011 

Billigungs- und Auslegungsbeschluss vom 29.02.2012 
Billigungs- und Auslegungsbeschluss vom 17.07.2012 

Satzungsbeschluss vom 02.07.2013 

Vorhabensträger: Aufgestellt:  
ZVI Straubing-Sand  Büro  
vertreten durch Dipl.-Ing. Gerald Eska 
Herrn Oberbürgermeister und  Landschaftsarchitekt  
Verbandsvorsitzenden Markus Pannermayr Elsa-Brändström-Str. 3    
Europaring 4 
D-94315 Straubing   D-94327 Bogen      
Fon 09421/785-150 Fon 09422/8054-50 
Fax 09421/785-155 Fax 09422/8054-51 
  
 
 

................................................................ .......................................... 
Markus Pannermayr Gerald Eska 
Oberbürgermeister u. Verbandsvorsitzender Landschaftsarchitekt 

11-45-01-P 



- 2 - 

Deckblatt-Nr. 6 zum B- u. GOP „Industriegebiet mit Donauhafen Straubing-Sand“  
- Begründung mit Umweltbericht, ergänzende Festsetzungen und Hinweise - 

 
 
 
 

INHALTSVERZEICHNIS 

  Seite 

1 BEGRÜNDUNG .................................................................................................3 

1.1 Planungsanlass ................................................................................................3 

1.2 Planungsauftrag ...............................................................................................3 

1.3 Planungsrechtliche Ausgangssituation .........................................................3 

1.4 Übersichtslageplan   - ohne Maßstab - ............................................................5 

2 UMWELTBERICHT............................................................................................6 

2.1 Einleitung ..........................................................................................................6 
2.1.1 Inhalte und wichtigste Ziele des Bauleitplanes ...................................................6 
2.1.2 Festgelegte Ziele des Umweltschutzes und Art deren Berücksichtigung ...........6 

2.2 Beschreibung und Bewertung der festgestellten Umweltauswirkungen ....7 
2.2.1 Bestandsaufnahme.............................................................................................7 
2.2.2 Bewertung der Umweltauswirkungen anhand des „Regelverfahrens“ ................7 
2.2.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes ......................................8 
2.2.4 Geplante Vermeidungs-, Verringerungs- und Ausgleichsmaßnahmen...............9 
2.2.5 Alternative Planungsmöglichkeiten...................................................................10 
2.2.6 Weitere zusätzliche Angaben ...........................................................................10 
2.2.7 Allgemein verständliche Zusammenfassung ....................................................11 

3 ERGÄNZENDE TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ...........................................12 

4 FESTGESETZTE AUSGLEICHSFLÄCHE.......................................................13 

5 HINWEISE........................................................................................................16 

6 PLANUNGSBESTANDTEILE 

6.1 Deckblatt Nr. 6 

6.2 Anlage 1.0: Eingriffsbewertung / Ausgleichsflächenbedarf 

   

 
11-45-01-P   Büro Dipl.- Ing. Gerald Eska, Landschaftsarchitekt, Elsa-Brändström-Str. 3, D-94327 Bogen, Juli ´13 



- 3 - 

Deckblatt-Nr. 6 zum B- u. GOP „Industriegebiet mit Donauhafen Straubing-Sand“  
- Begründung mit Umweltbericht, ergänzende Festsetzungen und Hinweise - 

 

 

1 BEGRÜNDUNG 
 

1.1 Planungsanlass 
 
Der Zweckverband Industriegebiet mit Donauhafen Straubing-Sand (ZVI) beabsichtigt, 
den rechtskräftigen Bebauungs- und Grünordnungsplan (B- u. GOP) „Industriegebiet mit 
Donauhafen Straubing-Sand“ an einer Teilfläche im Nordosten zu ändern. 
Dabei soll zunächst für den Geltungsbereich des B- u. GOP´s die bauleitplanerische 
Voraussetzung für die Errichtung eines sog. KV-Terminals, eines Umschlagbahnhofes für 
den Kombinierten Verkehr  Straße - Schiene entlang der Ostseite des Industriegebietes 
geschaffen werden. 
In diesem Zusammenhang werden die künftige Gleisführung zum Terminal sowie die als 
Betriebshof des Hafens genutzten Teile der ehemaligen Hofstelle Bachl (Kranwerkstatt, 
Maschinenhalle und Hafenbüro mit Sozialräumen) im nordöstlichen Bereich des 
Bebauungsplanes nachrichtlich übernommen. 
 

1.2 Planungsauftrag 
 
Dem Landschaftsplanungs- und Landschaftsarchitekturbüro Dipl.-Ing. Gerald Eska in 
Bogen wurde der Auftrag zur Erstellung des entsprechenden Deckblattes mit 
Begründung, Umweltbericht und Abhandlung der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung erteilt.  
 

1.3 Planungsrechtliche Ausgangssituation 
 
Für den Bereich liegt ein rechtskräftiger Bebauungs- mit Grünordnungsplan 
„Industriegebiet mit Donauhafen Straubing-Sand“ mit Genehmigung vom 26.07.1994 vor. 
Die Verbandsversammlung des ZVI hat am 13.07.2011 den Aufstellungsbeschluss für 
die 6. Änderung des Bebauungs- mit Grünordnungsplanes mittels Deckblattverfahren 
getroffen.  
Gemäß § 4a(2) BauGB wurde vom 05.12.2011 bis 09.01.2012 die (frühzeitige) 
Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 gleichzeitig mit der (frühzeitigen) 
Unterrichtung der Behörden nach § 4 Abs. 1 durchgeführt.  
Zwischenzeitlich liegt ein für das geplante Terminal erstelltes Lärmschutzgutachten des 
TÜV Rheinland vor, in welchem eine Erhöhung des in diesem Bereich derz. gültigen 
flächenbezogenen Schallleistungspegels tagsüber von 60 dB(A)/m2 auf 65 dB(A)/m2 als 
für erforderlich erachtet wird. Trotz dieser Erhöhung stehen dann immer noch an allen 
Immissionsorten zur Tagzeit Restkontingente zur Verfügung. 

 
11-45-01-P   Büro Dipl.- Ing. Gerald Eska, Landschaftsarchitekt, Elsa-Brändström-Str. 3, D-94327 Bogen, Juli ´13 
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Der bisherige Geltungsbereich des Deckblattes Nr. 6 wurde daher um den Umgriff des 
KV-Terminals erweitert (s. rechte Spalte des beiliegenden Planes) und darin der neue 
Tagwert von 65 dB(A)/m2 festgesetzt. 
Mit diesen ergänzten Unterlagen wurde vom 19.03.-18.04.2012 erneut das Verfahren 
nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt. 
Im Anschluss erfolgte vom 09.08.-10.09.2012 die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 
gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 BauGB. 
Das gesamte Projekt soll über ein Planfeststellungsverfahren bei der Regierung von  
Oberbayern, zusammen mit einem vereinfachten Raumordnungsverfahren bei der 
Regierung von Niederbayern umgesetzt werden. 

 
11-45-01-P   Büro Dipl.- Ing. Gerald Eska, Landschaftsarchitekt, Elsa-Brändström-Str. 3, D-94327 Bogen, Juli ´13 
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1.4 Übersichtslageplan   - ohne Maßstab - 
 

DECKBLATT 6 
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2 UMWELTBERICHT 
 
2.1 Einleitung 
 
Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist mit Wirkung der BauGB-Novellierung vom 20.07.2004 zu 
Bauleitplänen eine Umweltprüfung und hierfür die Erstellung eines Umweltberichtes 
erforderlich. 
 

2.1.1 Inhalte und wichtigste Ziele des Bauleitplanes 
 
Inhalt des vorliegenden Deckblattes sind zukünftige Änderungen an den derzeitigen 
Flächennutzungen im Bereich der Hafenverwaltung, welche sich durch eine 
bogenförmige Fortführung der beiden südlichen Hafengleise in Richtung Süden, zum dort 
geplanten Standort des neuen KV-Terminals, ergeben. Die Gleistrasse verlässt dabei 
den Geltungsbereich des B- u. GO-Planes und kommt auf einer Länge von ca. 170 m in 
einem bislang nicht überplanten Gemeindebereich von Aiterhofen zu liegen. 
Die Gleisführung verursacht zunächst eine Zerschneidung des Hafen-Betriebshofes in 
zwei Teile, im weiteren Verlauf sind landwirtschaftliche Flächen sowie ein Kiesweg und 
die Anliegerstraße „Haid“ betroffen. Das derzeitige Regenklärbecken sowie ein 
Betriebsgebäude (Kranwerkstatt) müssen umgebaut bzw. abgerissen werden.  
Mit dem Übergang des viertelkreisförmigen Gleisbogens in die - wieder innerhalb des B- 
u. GOP´s befindliche Gerade - wird der sich nach Süden hin erstreckende eigentliche 
Bereich des KV-Terminals erreicht. 
Dieser weitere Gleisverlauf verläuft auf ca. 600m geradlinig und parallel zum 
(unveränderten) Ostrand des Gewerbegebietes. Westlich dieses Abschnittes sind 
Container-Abstellflächen sowie Lkw-Fahrspuren vorgesehen. 
Neue Plandarstellungen sind demnach die Verlängerung der beiden Hafengleise als 
Flächen für Bahnanlagen, die Ausweisung von zwei derzeit bereits als Betriebshof der 
Hafenverwaltung genutzten Teilflächen als Sondergebiet „Betriebshof Hafen“ gemäß § 11 
BauNVO, jeweils in Verbindung mit den zulässigen flächenbezogenen 
Schallleistungspegeln. 
Der als Deckblatt Nr. 6 gekennzeichnete Geltungsbereich umfasst ca. 24 ha. 
 

2.1.2 Festgelegte Ziele des Umweltschutzes und Art deren Berücksichtigung 
 

 Derzeitige verbindliche Bauleitplanung 
Der rechtskräftige Bebauungs- und Grünordnungsplan umfasst bereits eine Vielzahl 
verbindlicher Planungsvorgaben von umweltrelevanter Bedeutung, welche weiterhin 
unverändert ihre Gültigkeit behalten (z.B. Ziff. I.9.1 und 9.4 der derz. Festsetzungen zur 
Versickerung von Oberflächenwasser über Sickermulden und -gräben, Ziff. II.1 z.B. über 
Grünflächen, Pflanzgebote, Ansaaten, Bodenschutz, Freiflächengestaltungsplanung etc.). 
 
11-45-01-P   Büro Dipl.- Ing. Gerald Eska, Landschaftsarchitekt, Elsa-Brändström-Str. 3, D-94327 Bogen, Juli ´13 
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Über den für das vorliegende Bauvorhaben erforderlichen Landschaftspflegerischen 
Begleitplan werden im Umfeld der geplanten Gleisanlage notwendige Maßnahmen des 
Landschafts- und Naturschutzes weiter konkretisiert. 
 

2.2 Beschreibung und Bewertung der festgestellten Umweltauswirkungen 
 
2.2.1 Bestandsaufnahme 
 

 Natürliche Gegebenheiten, derzeitige Nutzung 
Die vom Gleisverlauf betroffenen Bereiche befinden sich teilweise außerhalb des 
Geltungsbereiches des Industriegebietes mit Donauhafen Straubing-Sand.  
Die Flächen weisen im Norden derzeit eine z.T. sehr kleinteilige Nutzung - Asphalt-, 
Pflaster-, Kies- und Ruderalflächen, Brachestandorte - bis hin zu kleineren 
Gehölzbeständen unterschiedlicher Ausprägung auf. 
Nach Südosten und Süden hin werden überwiegend Ackerflächen, bereichsweise durch 
natürliche Sukzessionsabfolgen entstandene Gehölzbestände, durchschnitten. Östlich 
des geplanten KV-Terminals befindet sich auf einer Länge von ca. 500 m ein 
gehölzbestandener Wall, als öffentliche Randeingrünung gem. Festsetzung 1.1 des 
rechtskräftigen Bebauungs- mit Grünordnungsplanes.  
 

2.2.2 Bewertung der Umweltauswirkungen anhand des „Regelverfahrens“ 
 
Zur Integration umweltbezogener Belange in die Bauleitplanung wurde vom Bayerischen 
Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen der Leitfaden 
„Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ - ergänzte Fassung vom Januar 2003 - 
herausgegeben. 
Der Leitfaden unterscheidet zwischen einem differenzierten, sog. Regelverfahren bei zu 
erwartenden Eingriffen, das über Bestandsaufnahme, Bewertung und Vermeidung hin zu 
Flächen oder Maßnahmen für verbleibenden Ausgleichsbedarf führt und der 
Vereinfachten Vorgehensweise bei (einfachen) Planungsfällen, bei denen auch das 
mehrschrittige Regelverfahren zum gleichen Ergebnis führen würde. 
Voraussetzung für das Vereinfachte Verfahren wäre die durchgängige Bejahung einer 
vorgegebenen Checkliste. Im vorliegenden Fall kann dieses Vereinfachte Verfahren nicht 
angewandt werden, da es sich weder um ein Wohngebiet noch um festgesetzte 
Grundflächenzahlen (GRZ) unter 0,3 handelt. Damit ist das Regelverfahren mit folgenden 
vier Schritten anzuwenden: 

1. Bestandsaufnahme und Bewertung der örtlichen Situation (Schritt 1) 
Entsprechend der kleinteiligen Nutzung wurde der Geltungsbereich des Deckblattes Nr. 6 
hinsichtlich der Bedeutungen der Schutzgüter gem. den Listen 1a und 1b des Leitfadens 
einer differenzierten Bewertung unterworfen. Es wurden Teilflächen von geringer bis 

 
11-45-01-P   Büro Dipl.- Ing. Gerald Eska, Landschaftsarchitekt, Elsa-Brändström-Str. 3, D-94327 Bogen, Juli ´13 



- 8 - 

Deckblatt-Nr. 6 zum B- u. GOP „Industriegebiet mit Donauhafen Straubing-Sand“  
- Begründung mit Umweltbericht, ergänzende Festsetzungen und Hinweise - 

 

mittlerer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild festgestellt (s. Plan-anlage 
1.0, Spalte „Kategorie Ausgangszustand“). 
 

2. Erfassen der Auswirkungen des Eingriffs u. Weiterentwicklung der Planung (Schritt 2) 
Mit der Anlage des Gleis-Schotterbettes wird lt. Leitfaden ein „hoher Versiegelungs- bzw. 
Nutzungsgrad“ definiert. 
Damit ist die geplante Überbauung dem Typ A des Leitfadens zuzuordnen (s. Anlage 
1.0, Spalte „Faktor“). 
 
3. Ermitteln des Umfangs erforderlicher Ausgleichsflächen (Schritt 3) 
Die Überlagerung der Bestandskategorien I bzw. II mit Typ A ergibt die Felder A I bzw. A II 
der Matrix zur Festlegung der Kompensationsflächen und damit unterschiedliche 
Kompensationsfaktoren zwischen 0,3- 1,0. 
Die Eingriffsbewertung wurde getrennt für betroffene Flächen innerhalb und außerhalb des 
Geltungsbereiches des B- u. GOP´s vorgenommen. 
Als Ausgleich für die geplanten Eingriffe wurden demnach ca. 3.305 qm (innerhalb) bzw. 
1.155 qm (außerhalb), insgesamt Ausgleichsflächen in einer Größe von ca. 4.460 qm 
ermittelt (s. Anlage 1.0, rechte Spalte). 
Eingriffsbewertung und Ausgleichsflächen-Bilanzierung wurden im Vorfeld bereits mit der 
UNB am Landratsamt Straubing-Bogen abgestimmt. 
 

4. Auswahl geeigneter Ausgleichsflächen und naturschutzfachlich sinnvoller 
Ausgleichsmaßnahmen (Schritt 4) 

Vom ZVI als Eingriffsverursacher sind in Abstimmung mit den Unteren 
Naturschutzbehörden der Stadt Straubing und des Landratsamtes Straubing-Bogen 
geeignete Ausgleichsflächen bereitzustellen und zeitnah zu den Eingriffen 
naturschutzfachlich sinnvolle Ausgleichsmaßnahmen vorzunehmen. 
Die Flächen sind abschließend vom ZVI zur Eintragung in das Ökoflächenkataster an das 
Bayer. Landesamt für Umweltschutz, Außenstelle Nordbayern in Kulmbach, zu melden. 
 

2.2.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes 
 

 Bei Durchführung der Planung 
Die Errichtung des neuen Gleisanschlusses bringt vorübergehend baubedingte Lärm- 
und Abgasemissionen der entsprechenden Baumaschinen und Fahrzeuge und dauerhaft 
betriebsbedingte Emissionen durch Bahn- und zusätzlichen örtlichen Lkw-Verkehr durch 
den eigentlichen KV-Terminal mit sich. Dem gegenüber kann zukünftig eine bessere 
Vernetzung von Straße und Schiene erreicht werden, was zu einer gewissen 
Verringerung des Lkw-Anteils führen wird. 
 
 
 
11-45-01-P   Büro Dipl.- Ing. Gerald Eska, Landschaftsarchitekt, Elsa-Brändström-Str. 3, D-94327 Bogen, Juli ´13 
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Entsprechende Lärmschutzmaßnahmen zu den nach Osten hin angrenzenden 
Wohnhäusern sind erforderlich und im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens 
festzulegen. Die max. zulässigen Emissionen entsprechend dem erstellten Lärmgutachten 
sind zu beachten. 
Zudem finden Flächen- und Funktionszerschneidungen im Bereich des Hafen-
Betriebshofes sowie auf den angrenzenden landwirtschaftlichen  Nutzflächen statt. 
Naturschutzfachlich sensible Ausgangsflächen, geschützte oder schützenswerte 
Abschnitte sind dabei jedoch nicht betroffen. 
 
 

 Bei Nichtdurchführung der Planung 
Die Flächen verbleiben zunächst im derzeitigen Zustand mit kleinteiligen und 
unterschiedlich intensiven Nutzungen und wären gemäß dem derzeitigem 
Bebauungsplan innerhalb des Geltungsbereiches mit Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft zu gestalten.  
 

2.2.4 Geplante Vermeidungs-, Verringerungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
 
Technische Vorgaben für die Gradientenführung von Gleisanlagen lassen für die 
Gleistrassierung kaum Alternativen zu. V.a. im westlichen Abschnitt, in unmittelbarer 
lagegebundener Verlängerung der beiden vorhandenen Hafengleise, sind keine 
Trassenverschiebungen mit evtl. Vermeidungs- oder Verringerungseffekten hinsichtlich 
der Schwere der Eingriffe möglich. 
Im südöstlichen Gleisabschnitt dagegen hätten auch geringe Trassenveränderungen 
keine Auswirkungen auf die Eingriffsintensität. 
Für evtl. geplante weitere Baumaßnahmen im Bereich des Hafenbetriebsgeländes gelten 
z.B. folgende, bereits bisher im B- u. GOP festgesetzte Vermeidungs- bzw. 
Verringerungsmaßnahmen: 

 Vermeidungsmaßnahmen, (s. gültiger B- u. GO-Plan), z.B. 
o Vermeidung von Oberflächenversiegelung bei privaten Stellplatzflächen durch 

Vorgabe wasserdurchlässiger Beläge 
o Versickerung anfallender, unverschmutzter Regenwässer über Sickermulden und -

gräben auf den jeweiligen Grundstücken 
o Sammlung und Nutzung von anfallendem Dachflächenwasser mittels ausreichend 

dimensionierter Regenwasserzisternen 
 

 Verringerungsmaßnahmen, (s. gültiger B- u. GO-Plan ), z.B. 
o Begrenzung der überbaubaren Grundstücksfläche mittels Baugrenzen  
o Festsetzung von mind. 12 % Gesamtgrundstücksfläche als definitive Grünfläche mit 

privaten grünordnerischen Maßnahmen zur Grundstücksein- und -durchgrünung 
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o Festsetzung öffentlicher grünordnerischer Maßnahmen zur Industriegebietsein- 

und -durchgrünung 
o Festlegung von evtl. sinnvollen Sichtschutzpflanzungen in Teilbereichen des neuen 

Gleisverlaufes über die konkretere landschaftspflegerische Begleitplanung als 
weitere eingriffsminimierende Maßnahmen 

 
 Ausgleichsmaßnahmen 

... sind als Ergebnis der Abhandlung des o.g. „Regelverfahrens“ erforderlich und festgesetzt 
(siehe Kapitel 4). 
 

2.2.5 Alternative Planungsmöglichkeiten 
 
Alternative Planungsmöglichkeit wäre die Umsetzung der bisherigen Festsetzungen als 
Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft. 
 

2.2.6 Weitere zusätzliche Angaben 
 

 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen 
Verfahren und Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Umweltprüfung 
o Für das Plangebiet liegt ein gültiger Bebauungs- mit integriertem 

Grünordnungsplan als Planungsgrundlage vor.  
o Zur Ermittlung der zu erwartenden Lärmemissionen sowie zur Festsetzung max. 

zulässiger flächenbezogener Schallleistungspegel wurde vom Vorhabensträger 
(ZVI) beim TÜV Rheinland ein Schallschutzgutachten in Auftrag gegeben und 
dessen Ergebnisse in die Entwurfsunterlagen eingearbeitet. 

o Zur Abschätzung der Eingriffe in den Naturhaushalt wurde im August 2011 eine 
differenzierte Bestandsaufnahme der derzeitigen Nutzungsstrukturen 
vorgenommen. 

o Zur Bewertung der Umweltauswirkungen und zur Ermittlung des 
Ausgleichsflächenbedarfes wurde der Leitfaden „Eingriffsregelung in der 
Bauleitplanung“ angewandt. 

o Der erforderliche Ausgleichsflächenumfang wurde mit der Unteren 
Naturschutzbehörde am Landratsamt Straubing-Bogen abgestimmt. 

o Besondere Schwierigkeiten im Rahmen der Umweltprüfung traten im vorliegenden 
Fall nicht auf. 
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 Beschreibung der geplanten Überwachungsverfahren 

o Einhaltung der einschlägigen Sicherheitsauflagen und Richtlinien bei allen 
Bautätigkeiten 

o Überprüfung der Umsetzung der privaten grünordnerischen Maßnahmen sowie der 
Ausgleichsmaßnahmen durch die beiden unteren Naturschutzbehörden von Stadt 
und Landkreis bzw. deren Bauaufsichten. 

 

2.2.7 Allgemein verständliche Zusammenfassung 
 
Der ZVI Straubing-Sand plant die Errichtung eines Kombinierten-Verkehr (Schiene - 
Straße)-Terminals im Osten des bestehenden Industriegebietes mit Donauhafen 
Straubing-Sand. Hierzu ist zunächst die Verlängerung der beiden südlichen Hafengleise 
an der Nordostecke des Bebauungs- mit Grünordnungsplanes erforderlich. 
Die betroffenen Flächen werden derzeit kleinteilig genutzt, liegen brach oder tragen 
verschiedenartige Vegetationsbestände.  
Nicht vermeidbare Eingriffe wurden nach dem Leitfaden „Eingriffsregelung in der 
Bauleitplanung“ ermittelt, der hierfür erforderliche Ausgleichsflächenbedarf wurde mit ca. 
4.460 qm bilanziert. 
Eingriffsvermeidende und -minimierende Maßnahmen sind nur in geringem Umfang 
möglich. Nachhaltige oder erhebliche Auswirkungen auf Mensch, Tiere und Pflanzen, 
Boden, Wasser, Klima oder Kultur- und sonstige Güter sind mit der Gleisverlängerung 
nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nicht zu erwarten. 
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3 ERGÄNZENDE TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
1. Parallel zur Technischen Planung der Gleisanlagen ist eine Landschaftspflegerische 

Begleitplanung erforderlich. Hierin sind für das Umfeld der Gleistrasse geeignete 
Maßnahmen zur Eingriffsverminderung, z.B. durch Sichtschutzpflanzungen, 
darzustellen. 

2. Auf öffentlichen Flächen sind nur standortgerechte autochthone Gehölze zu 
verwenden, sofern diese zum Pflanzzeitpunkt in ausreichender Stückzahl am Markt 
erhältlich sind. 
Auf die unter Ziff. 1.3 der bisherigen Festsetzungen zur Grünordnung bereits 
enthaltene Artenliste wird zusätzlich verwiesen. 

3. Der Einsatz von Pestiziden und Mineraldüngern ist zum Schutz von Boden und 
Grundwasser auf privaten und öffentlichen Flächen unzulässig. 

 
Die bisherigen textlichen und planlichen Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungs- mit 
Grünordnungsplanes einschließlich der Deckblätter 1 mit 5 behalten weiterhin ihre 
Gültigkeit. 
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4 FESTGESETZTE AUSGLEICHSFLÄCHE 
 
Als Ausgleichsfläche wird eine Teilfläche von 4.460 m² von Grundstück Fl.Nr. 1341/5 Gmkg. 
Amselfing festgesetzt. Bei einem Anerkennungsfaktor von 1,0 ist somit das 
Kompensationserfordernis von 4.460 m² erbracht.  
Die nachfolgenden Lagepläne mit Kennzeichnung der Teilfläche „Ausgleichsfläche“ werden 
Bestandteil des vorliegenden Deckblattes zum Bebauungs- mit Grünordnungsplan. Die 
Aussagen zur Ökokontofläche werden nicht Bestandteil dieser Planung. 
Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt in enger Abstimmung mit den beiden unteren 
Naturschutzbehörden von Stadt und Landkreis. 
 
Übersichtslageplan Ausgleichsfläche (Auszug aus den Topographischen Karten 7042 
und 7142, M ca. 1:25.000): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lageplan Ausgleichsfläche (M 1:1.000) 
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Lageplan Ausgleichsfläche (M 1:1.000) 
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5 HINWEISE 
 
1. Grundsätzliche Hinweise des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf: 

Es wird empfohlen, bei evtl. erforderlichen Aushubarbeiten das anstehende Erdreich 
generell von einer fachkundigen Person organoleptisch beurteilen zu lassen. Bei 
offensichtlichen Störungen oder anderen Verdachtsmomenten (Geruch, Optik, etc.) 
ist das Landratsamt Straubing-Bogen bzw. das WWA Deggendorf zu informieren. 

2. Hinweise aus bodendenkmalpflegerischer Sicht: 
Aufgrund der Erweiterung des Geltungsbereiches sind wegen nahe gelegener 
Bodendenkmäler die Belange der Bodendenkmäler zu berücksichtigen. 
Der ungestörte Erhalt dieser Denkmäler vor Ort besitzt aus Sicht des Bayerischen 
Landesamtes für Denkmalpflege Priorität; Bodeneingriffe sind auf das unabweisbar 
notwendige Mindestmaß zu beschränken. 
Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht an die Untere Denkmalschutzbehörde 
oder an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege. Darüber hinaus sind 
Bodeneingriffe jeder Art (vgl. Art. 1 Abs. 1 und 2 DSchG) 
genehmigungspflichtig nach Art. 7 DSchG und daher unbedingt im Einzelfall mit 
der Kreisarchäologie Straubing-Bogen oder dem Bayer. Landesamt für 
Denkmalpflege abzustimmen. 
Bei der Überplanung bzw. Bebauung hat der Antragsteller im Bereich von 
Denkmalflächen eine Erlaubnis nach Art. 7 DSchG bei der Unteren 
Denkmalschutzbehörde einzuholen. 
Im Interesse des Bauträgers und um mögliche Bauverzögerungen zu vermeiden, 
wird empfohlen, sich rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahme mit der 
Kreisarchäologie Straubing-Bogen in Verbindung zu setzen. 
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1 BEGRÜNDUNG 

 

1.1 Planungsanlass 

Der Zweckverband Hafen Straubing-Sand (ZVH) beabsichtigt, den rechtskräftigen Be-
bauungs- und Grünordnungsplan (B- u. GOP) „Industriegebiet mit Donauhafen 
Straubing-Sand“ in zwei Teilbereichen im Süden und Norden durch einen Flächentausch 
zu ändern. 

Dabei soll die bauleitplanerische Voraussetzung für weitere Gewerbeflächen im Süden 
zwischen den Einfahrten Hafen-West und Hafen-Ost geschaffen werden. Im Gegenzug 
dazu soll eine derzeit ausgewiesene Industriefläche im Norden als zu erhaltende Grün-
fläche umgewidmet werden.  

 

1.2 Planungsauftrag 

Dem Landschaftsplanungs- und Landschaftsarchitekturbüro Dipl.-Ing. Gerald Eska in 
Bogen wurde der Auftrag zur Erstellung des entsprechenden Deckblattes mit Begrün-
dung, Umweltbericht und Abhandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung er-
teilt.  

 

1.3 Planungsrechtliche Ausgangssituation 

Für den Bereich liegt ein rechtskräftiger Bebauungs- mit Grünordnungsplan „Industrie-
gebiet mit Donauhafen Straubing-Sand“ mit Genehmigung vom 26.07.1994 vor. 

Die Verbandsversammlung des ZVH hat am 07.07.2015 den Aufstellungsbeschluss für 
die 7. Änderung des Bebauungs- mit Grünordnungsplanes mittels Deckblattverfahren 
getroffen.  

Gemäß § 4a(2) BauGB wurde die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 
Abs. 1 gleichzeitig mit der Unterrichtung der Behörden nach § 4 Abs. 1 BauGB vom 
25.11. bis 23.12.2016 durchgeführt.  
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1.4 Übersichtslageplan   - ohne Maßstab - 
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1.5 Immissionsschutz 

Zur Festlegung zulässiger flächenbezogener Schallleistungspegel für die zwischen der 
Kreisstraße SR 12 im Süden und der nördlich verlaufenden Verbindungsspange zwi-
schen den beiden Hafenzufahrten im Westen und Osten neu entstehende Gewerbeflä-
che wurde vom Zweckverband bei der LGA Immissions- und Arbeitsschutz GmbH in 
Nürnberg eine entsprechende schalltechnische Untersuchung (Gutachten Nr. 150162 
vom 26.02.2016) in Auftrag gegeben. 

Demnach sind auf den neuen Gewerbeflächen GE14-1 mit GE14-4 flächenbezogene 
Schallleistungspegel von L“w tags = 60 dB(A)/m2 und L“w nachts = 45 dB(A)/m2 möglich; 
die Werte sind unter Ziff. 7 der ergänzenden Festsetzungen durch Planzeichen sowie 
mittels Nutzungsschablone im Deckblatt festgesetzt. 

Relevanz nach DIN 45691:2006-12: Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechni-
schen Festsetzungen des Bebauungsplanes, wenn der Beurteilungspegel Lr den Immis-
sionsrichtwert nach TA Lärm um mindestens 15 dB unterschreitet. 
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2 UMWELTBERICHT 

 
2.1 Einleitung 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist mit Wirkung der BauGB-Novellierung vom 20.07.2004 zu 
Bauleitplänen eine Umweltprüfung und hierfür die Erstellung eines Umweltberichtes er-
forderlich. 

 
2.1.1 Inhalte und wichtigste Ziele des Bauleitplanes  

Hauptsächlicher Inhalt des vorliegenden Deckblattes ist die Umwidmung einer bisherigen 
Fläche für „Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft“ im Süden zwischen den Einfahrten Hafen-West und Hafen-Ost in eine ge-
werbliche Fläche gemäß § 8 BauNVO und im Gegenzug die Umwidmung einer an der 
Donau gelegenen, geplanten Industriefläche (§ 9 BauNVO) in eine Fläche für Maßnah-
men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft. 

Die beiden als Deckblatt Nr. 7 gekennzeichneten Tauschflächen umfassen im Süden ca. 
2,1 ha und im Norden ca. 0,89 ha. 

Ziel ist es, die vorh. Sukzessionsfläche im Norden mit einem vorh. Stillgewässer und 
gruppenweisem Gehölzaufwuchs dauerhaft zu erhalten. Dafür können im Süden neue 
attraktive Gewerbeflächen direkt an der Kreisstraße SR 12 geschaffen werden.  

Der Flächentausch wurde im Vorfeld im Rahmen einer Arbeitsgruppe zwischen Vertre-
tern des Naturschutzes und des ZVH grundsätzlich bereits abgestimmt. Sowohl aus wirt-
schaftlicher wie auch aus naturschutzfachlicher Sicht wurden durch die wechselseitigen 
Nutzungsänderungen Vorteile festgestellt. 

Weitere Inhalte und Ziele des vorliegenden Deckblattes sind: 

• Verlegung des derz. südlich der Verbindungsspange verlaufenden Geh- und Radwe-
ges nach Norden, um die relativ schmalen Grundstücke zwischen den beiden Stra-
ßen für eine bessere Nutzbarkeit zu verbreitern 

• Umgestaltung der bisher mit 4 Reihen geplanten Doppelallee in eine 3-reihige Allee 
links und rechts der Straße und dafür auch nördlich des neuen Gehweges 

• Schaffung von Blühstreifen als neue Magerstandorte ohne Gehölzpflanzungen, um-
laufend um die neuen Grundstücke und entlang der Erschließungsstraße mit z. T. al-
leeartiger Anordnung von artgleichen Hochstammbäumen 

• Einheitliche Gestaltung und dauerhafte Pflege dieser (privaten) Grünpflanzungen mit 
vertraglicher Regelung durch den ZVH; „Ausgrenzung“ dieser Grünflächen von den 
gewerblich nutzbaren Bereichen durch entspr. Festsetzungen der Zaunlinien 

• Planliche Anpassung der vorh. Straßen (ursprünglich: zwei Kreisverkehre) an die tat-
sächlich gebaute Situation 

• Zeichnerische Darstellung einer mittelfristig geplanten fußläufigen Wegeverbindung 
zwischen dem geplanten DB-Haltepunkt auf Fl.Nr. 752, Gmkg. Amselfing an der 
Bahnlinie Straubing-Bogen und dem Hafengebiet. 



- 7 - 

Deckblatt-Nr. 7 zum B- u. GOP „Industriegebiet mit Donauhafen Straubing-Sand“  

- Begründung mit Umweltbericht und Hinweisen - 
 
 

 
 
15-56-01-P Büro Dipl.- Ing. Gerald Eska, Landschaftsarchitekt, Elsa-Brändström-Str. 3, D-94327 Bogen,  Febr. ´17 

 
2.1.2 Festgelegte Ziele des Umweltschutzes und Art deren Berücksichtigung 

� Derzeitige verbindliche Bauleitplanung 

Der rechtskräftige Bebauungs- und Grünordnungsplan umfasst bereits eine Vielzahl ver-
bindlicher Planungsvorgaben von umweltrelevanter Bedeutung, welche weiterhin unverän-
dert ihre Gültigkeit behalten (z.B. Ziff. I.9.1 und 9.4 der derz. Festsetzungen zur Versicke-
rung von Oberflächenwasser über Sickermulden und -gräben, Ziff. II.1 z.B. über Grünflä-
chen, Pflanzgebote, Ansaaten, Bodenschutz, Freiflächengestaltungsplanung etc.). 

Durch ergänzte Festsetzungen wird hinsichtlich der neuen gewerblichen Flächen im Süden 
eine weitere Differenzierung vorgenommen. 

 

2.2 Beschreibung und Bewertung der festgestellten U mweltauswirkungen 

 
2.2.1 Bestandsaufnahme 

� Natürliche Gegebenheiten, derzeitige Nutzung 

Beide zur Umwidmung bzw. zum Tausch vorgesehenen Flächen befinden sich innerhalb 
des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes.  

 

Teilfläche Süd: 
Die Fläche stellt sich derzeit als intensive genutzte, mehrschürige Wiese mit zwei kleinen 
Geländesenken dar. 

 

Teilfläche Nord: 

Mittig in der Fläche befindet sich eine ca. 1.800 qm große, naturnahe Wasserfläche, an 
welche Stauden- und Gehölzsukzessionen - v.a. Weidenarten - unterschiedlichen Alters 
angrenzen.  

Nach Norden und Westen hin wurde vor kurzem in Abstimmung mit dem Wasserwirt-
schaftsamt Deggendorf zum Schutz des Industrie- und Gewerbegebietes vor Hochwas-
ser eine ca. 1 - 1,50 m hohe und mehrere Meter breite Erdaufschüttung auf die Höhe der 
zukünftigen HW100-Anforderungen vorgenommen. Ein wassergebundener Pflegeweg 
verläuft entlang der westlichen und nördlichen Grenze, außerhalb dieser Geländeauf-
schüttung.  

Nach Süden und Osten hin sind bereits etwa 10-15 Jahre alte Gehölze, ebenfalls v.a. 
Baum- und Strauchweiden, vorhanden.  

 

 

 

 

 



- 8 - 

Deckblatt-Nr. 7 zum B- u. GOP „Industriegebiet mit Donauhafen Straubing-Sand“  

- Begründung mit Umweltbericht und Hinweisen - 
 
 

 
 
15-56-01-P Büro Dipl.- Ing. Gerald Eska, Landschaftsarchitekt, Elsa-Brändström-Str. 3, D-94327 Bogen,  Febr. ´17 

2.2.2 Bewertung der Umweltauswirkungen 

Zur Integration umweltbezogener Belange in die Bauleitplanung wurde vom Bayerischen 
Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen der Leitfaden „Eingriffsrege-
lung in der Bauleitplanung“ - ergänzte Fassung vom Januar 2003 - herausgegeben. 

Im aktuellen Fall erfolgte bereits im Vorfeld eine Abstimmung mit dem Amt für Umwelt 
und Naturschutz der Stadt Straubing mit Festlegung eines Aufwertungsfaktors von 2,5 
für die naturschutzfachlich wertvolle Fläche im Norden, so dass der Leitfaden mit seinem 
formalen Vorgehen nicht mehr herangezogen werden musste. 

� Bilanzierung Anerkennungs- und Eingriffsfläche: 

Gesamtumfang der naturnahen Fläche Nord  
(Fl.Nr. 2197/T, Gmkg. Ittling):  

8.900 qm x 2,5 (Anerkennungsfaktor) = 

 
 

+ 22.250 qm 

Auszugleichende Eingriffsfläche Süd  
(gewerblich nutzbare Fläche ohne seitliche Grünstreifen,  
Fl. Nr. 1054/7, Gmkg. Amselfing): 

 

 
- 16.060 qm 

Abzuziehende Eingriffsfläche für den gepl. Geh- u. Radweg zum gepl. 
Bahnhaltepunkt 

Weglänge innerhalb der teilweise bereits gehölzbestockten Brachflä-
che: ca. 115 m, angesetzte Wegbreite 2,50 m; 115 m x 2,5 m = 287,50 
qm, aufgerundet für erforderlichen Durchlass/Wegeversatz beim Lärm-
schutzwall entlang der SR 12 auf 300 qm; gemäß Leitfaden „Eingriffs-
regelung in der Bauleitplanung“ Zuordnung zu Typ A (hoher Versiege-
lungsgrad), Kategorie II (Gebiet mittlerer Bedeutung, unterer Wert: 
Ruderal- u. Brachflächen > 5 Jahre), ergibt Feld A II (Kompensations-
faktor von 0,8); 

300 qm x 0,8 = 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 - 240 qm 

Verbleibende Ausgleichsfläche:   5.950 qm 

Die geplante gewerbliche Nutzung im Süden ist mit dem Erhalt und dauerhaftem Schutz 
der Fläche im Norden damit mehr als ausgeglichen, es verbleibt eine für anderweitige 
Eingriffe noch übrige Ausgleichsfläche von 5.950 qm.  

 

2.2.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzusta ndes 

� Bei Durchführung der Planung 

Die Errichtung von Industrie- und Gewerbebetrieben bringt während der Bauzeit vo-
rübergehend Lärm- und Abgasemissionen der entsprechenden Baumaschinen und 
Fahrzeuge und dauerhaft betriebsspezifische Emissionen mit sich. 
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Im vorliegenden Fall werden bisherige Wiesenflächen an der SR 12 bis max. GRZ 0,7 
zukünftig überbaut und damit versiegelt, der nördliche naturnahe Teilbereich wird von 
einer Zerstörung durch Überbauung geschützt und als Lebensraum für Pflanzen und 
Tiere dauerhaft erhalten. 

� Bei Nichtdurchführung der Planung 

Der südliche Bereich verbliebe zunächst im derzeitigen Zustand als von Straßen auf allen 
vier Seiten begrenzter, mehr oder weniger intensiv genutzter Wiesenfläche und wäre ge-
mäß dem derzeitigem Bebauungsplan innerhalb des Geltungsbereiches mit Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft zu gestalten.  

Im Norden würde dagegen im naturnahen Donau-Umfeld eine wertvolle Wasserfläche 
nebst Uferbereichen und Gehölzsukzessionsflächen durch eine Nutzung als Baufläche 
zerstört werden. 

 

2.2.4 Geplante Vermeidungs-, Verringerungs- und Aus gleichsmaßnahmen 

Für Baumaßnahmen im Geltungsbereich des Industriegebietes gelten weiterhin z.B. fol-
gende, bereits bisher im B- u. GOP festgesetzte Vermeidungs- bzw. Verringerungsmaß-
nahmen: 

� Vermeidungsmaßnahmen, z.B. 

o Vermeidung von Oberflächenversiegelung bei privaten Stellplatzflächen durch 
Vorgabe wasserdurchlässiger Beläge 

o Versickerung anfallender, unverschmutzter Regenwässer über Sickermulden und -
gräben auf den jeweiligen Grundstücken 

� Verringerungsmaßnahmen, z.B. 

o Begrenzung der überbaubaren Grundstücksfläche mittels Baugrenzen  

o Festsetzung umfangreicher öffentlicher und privater grünordnerischer Maßnahmen 
zur Industriegebietsein- und -durchgrünung 

o Anlage von mehrere Meter breiten, privaten Vegetationsstreifen zwischen den 
Grundstücken 

o Anlage von umlaufenden Blühstreifen als extensive Wiesenflächen im Süden und 
Norden der Grundstücke mit festgesetzten Baumpflanzungen im Norden. 

o Ausgrenzung der privaten Eingrünungen durch die Festsetzung parzellenseitiger 
Zaunlinien 

� Ausgleichsmaßnahmen 

... sind als Ergebnis des annähernd flächengleichen Tausches nicht erforderlich. 
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2.2.5 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Alternative Planungsmöglichkeit wäre die Umsetzung der bisherigen Festsetzungen als 
Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft im Süden bzw. die gewerbliche Nutzung der nördlichen Fläche.  

 

2.2.6 Weitere zusätzliche Angaben 

� Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendet en technischen Verfah-
ren und Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Umwelt prüfung 

o Für das Plangebiet liegt ein gültiger Bebauungs- mit integriertem Grünordnungs-
plan als Planungsgrundlage vor.  

o Zur Abschätzung der Eingriffe in den Naturhaushalt wurden im August 2016 
Ortseinsichten mit Bestandsaufnahme vorhandener Gelände- und Vegetations-
strukturen vorgenommen. 

o Zur Bewertung der Umweltauswirkungen und zur Ermittlung des Ausgleichsflä-
chenbedarfes brauchte der Leitfaden „Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ 
nicht angewandt werden, da der Flächentausch im Vorfeld einvernehmlich mit der 
Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Straubing abgestimmt und ein angemes-
sener Anerkennungsfaktor festgelegt wurde. 

o Zur Vermeidung unzulässiger Schallemissionen wurde bereits im Vorfeld ein ent-
sprechendes Gutachten in Auftrag gegeben und dessen Ergebnisse in das Deck-
blatt eingearbeitet. 

� Beschreibung der geplanten Überwachungsverfahren 

o Einhaltung der einschlägigen Sicherheitsauflagen und Richtlinien bei allen Bautä-
tigkeiten. 

o Regelmäßige Kontrolle der nördlich gelegenen Tauschfläche hinsichtlich evtl. not-
wendiger Pflegemaßnahmen, z.B. die Bekämpfung von auftretenden gebietsfrem-
den Stauden- oder Gehölzarten. 
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2.2.7 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Der ZVH Straubing-Sand plant die Umwidmung eines an der Kreisstraße SR 12 im Sü-
den des Geltungsbereiches gelegenen, bislang dem Naturschutz zuzuordnenden  
Grundstücks zwischen den Einfahrten Hafen-West und Hafen-Ost in eine Gewerbeflä-
che.  

Im Gegenzug dazu soll ein derzeit als Industriefläche ausgewiesenes aber noch nicht 
überbautes Grundstück im Norden dauerhaft als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft gesichert werden. 

Nachhaltige oder erhebliche negative Auswirkungen auf Mensch, Tiere und Pflanzen, 
Boden, Wasser, Klima oder Kultur- und sonstige Güter sind nicht zu erwarten, der Flä-
chentausch dient im Gegenteil gleichzeitig sowohl naturschutzfachlichen Zielen wie auch 
wirtschaftlichen Interessen des Zweckverbandes. 

In das Deckblatt Nr. 7 wurden zusätzlich einige kleinere planlich-redaktionelle Änderun-
gen wie z.B. eine Anpassung an die aktuelle Straßenführung oder die gepl. Verlegung 
bzw. Neuanlage von Fuß- und Radwegen mit aufgenommen. 
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3 HINWEISE 

 

1. Grundsätzliche Hinweise des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf: 
 Es wird empfohlen, bei evtl. erforderlichen Aushubarbeiten das anstehende Erd-

reich generell von einer fachkundigen Person organoleptisch beurteilen zu lassen. 
Bei offensichtlichen Störungen oder anderen Verdachtsmomenten (Geruch, Optik, 
etc.) ist das Landratsamt Straubing-Bogen bzw. das WWA Deggendorf zu informie-
ren. 

2. Vogelschutz-Verglasung 
Für großflächige Fassaden sollte zur Vermeidung von Vogelschlag spezielles Iso-
lierglas wie „Ornilux“ mit für Vögel visualisierter Beschichtung zum Einsatz kom-
men. 

3. Radwege/Radstreifen 
sollten über alle Einmündungen und Ausfahrten hinweg mit einer Blockmarkierung 
und flächiger Rotmarkierung versehen werden. 

4. Hinweise hinsichtlich gepl. Baumpflanzungen  

im Bereich vorh. unterirdischer Leitungen bzw. Leitungsplanungen im Bereich fest-
gesetzter oder vorhandener Baumstandorte: 

Bei Bebauung oder Baumpflanzungen ist eine Abstandszone zu vorh. Erdkabeln 
und Versorgungsleitungen - einschließlich der Gebäudeanschlussleitungen - von 
beiderseits je 2,50 m einzuhalten. Die Einhaltung geeigneter Schutzmaßnahmen in 
der Nähe von Bäumen erfolgt in Abstimmung mit den im Bebauungsplan festzule-
genden Baumstandorten. 

 Sind Baumschutzmaßnahmen im Bereich festgesetzter oder vorhandener Baum-
standorte notwendig (DVGW Arbeitsblatt GW 125), so gehen diese zu Lasten des 
jeweiligen Spartenträgers.  

 Vor Baubeginn sollten Baumaßnahmen vor Ort mit den jeweiligen Spartenträgern 
besprochen werden um neben den Trassen für die Versorgungsleitungen auch die 
zukünftigen Baumstandorte sicherstellen zu können. 

5. Bodendenkmalpflegerische Belange 
Für den durch das vorliegende Deckblatt betroffenen Bereich wurden bereits bau-
vorgreifende Sondagegrabungen durchgeführt und eine Freigabe aus denkmalpfle-
gerischer Sicht erteilt. 

6. Kampfmittelfreiheit/Fundmunition 
Vom Gewerbeaufsichtsamt der Reg. v. Niederbayern wird darauf hingewiesen, 
dass nicht auszuschließen ist, dass Ausläufer der im 2. Weltkrieg im Gebiet um 
Straubing erfolgten Bebombung bis in den zu bebauenden Bereich hineingehen. 
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Vor Beginn der Arbeiten ist eine Gefahrenbewertung hinsichtlich evtl. vorhandener 
Fundmunition durchzuführen. Die grundsätzliche Pflicht zur Gefahrenerforschung 
und einer evtl. vorsorglichen Nachsuche liegt beim Grundstückseigentümer.  

Das „Merkblatt über Fundmunition“ und die Bekanntmachung „Abwehr von Gefah-
ren durch Kampfmittel (Fundmunition)“ des Bayer. Staatsministeriums des Innern 
sind zu beachten. 
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1 SACHVERHALT UND AUFTRAG 

Der Zweckverband Hafen Straubing-Sand (ZVH) beabsichtigt die Änderung des rechtskräfti-

gen Bebauungs- und Grünordnungsplans „Industriegebiet mit Hafen Straubing-Sand“. Hierbei 

soll innerhalb des Plangebietes eine unbebaute Industriefläche in eine Ökologiefläche und 

eine Grünfläche in eine Gewerbefläche umgewidmet werden.  

Die LGA Immissions- und Arbeitsschutz GmbH wurde vom ZVH beauftragt, eine schalltechni-

sche Untersuchung zur Änderung des Bebauungsplans „Industriegebiet mit Hafen Straubing-

Sand“ durchzuführen. 

2 BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN 

2.1 Vorschriften und Richtlinien 

 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 2.1.1

 DIN 18005-1:2002, Schallschutz im Städtebau, Grundlagen und Hinweise für die Pla-2.1.2

nung 

 DIN 18005 Beiblatt 1:1987 „Schallschutz im Städtebau – Berechnungsverfahren – 2.1.3

Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung1 

2.2 Sonstiges 

 Bebauungs- und Grünordnungsplan Industriegebiet mit Hafen Straubing-Sand, Deck-2.2.1

blatt 6. Änderung 

 LGA: Gutachten Nr. 99234718 vom 19.01.1993 2.2.2

 LGA: Gutachten Nr. 8451162 vom 13.01.2006, Ansiedelung einer Tankstelle 2.2.3

 Immissionstechnische Untersuchung Nr. 4077/06 der Ingenieurgesellschaft für Techni-2.2.4

sche Akustik, Schall- und Wärmeschutz mbH (PMI), Ansiedelung der Fa. Sennebogen 

 TRLP: Gutachten Nr. 21177403-002 vom 23.01.2012 2.2.5

  

                                                
1
 Diese Ausgabe der DIN 18005-1 ist nicht mehr gültig. Die schalltechnischen Berechnungen in /2.2.2/ für den Be-
bauungsplan erfolgten 1993 nach dieser Ausgabe 
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3 SITUATION UND ÖRTLICHE VERHÄLTNISSE 

Nordöstlich der Stadt Straubing, unmittelbar an der Donau gelegen, betreibt der ZVH den Do-

nauhafen und einen Industrie-, Gewerbe- und Logistikpark mit einer Gesamtfläche von 218 ha.  

Die Abbildung 1 zeigt die Lage des Plangebietes und die von der Änderung betroffenen Flä-

chen (rote Markierung). Es ist geplant, eine im Norden gelegenen 8.900 m² große GI - Fläche 

in eine Ökologiefläche umzuwidmen. Im Gegenzug soll eine im Südosten gelegene 17.500 m² 

große Grünfläche zukünftig gewerblich genutzt werden.  

 

Abbildung 1 Plangebiet mit Änderungsflächen 



LGA Immissions- und Arbeitsschutz GmbH 
Gutachten Nr. 150162a 

150162a_ BBP 7.Änderung Seite 5 von 11 

4 IMMISSIONSORTE UND ORIENTIERUNGSWERTE 

Für das Industriegebiet mit Donauhafen Straubing-Sand existiert ein Bebauungsplan /2.2.1/ in 

dem für die gewerblich zu nutzenden Flächen flächenbezogene Schallleistungspegel LW“ für 

die Tag- und die Nachtzeit festgelegt sind. Die Festlegungen basieren auf Berechnungen nach 

der damals gültigen Ausgabe der für die Bauleitplanung anzuwendenden DIN-Norm und 

wurden in dem schalltechnischen Gutachten Nr. 99234718 der LGA vom 19.01.1993 /2.2.2/ 

dargelegt. Die diesen Festlegungen zu Grunde liegenden Immissionsorte im Umfeld des 

Industriegebietes und die dort geltenden Orientierungswerte (OW) sind in der Tabelle 1 

zusammengestellt. 

Immissionsort Einstufung 

OW [dB(A)] 

tags nachts 

Immissionsort  2 (IO 2) 
Flurstück 981 
Wohngebäude Sander Donauweg 37 

MD/MI 60 45 

Immissionsort 4 (IO 4) 
Flurstück 180 
Wohngebäude Aitrachstr. 86 

MD 60 45 

Immissionsort 5 (IO 5) 
Flurstück 2080/2 
Wohngebäude Hunderdorfer Str. 23a 

WA 55 40 

Immissionsort 6 (IO 6) 
Flurstück 747 
Wohngebäude Hunderdorfer Str. 1 

MD/MI 60 45 

Immissionsort 7 (IO 7) 
Flurstück 1081/2 
Wohngebäude Sander Donauweg 10 

MD 60 45 

Tabelle 1 Betrachtete Immissionsorte in /2.2.2/ 
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In der Tabelle 2 und der Tabelle 3 sind für alle gewerblich zu nutzenden Flächen die sich an 

den einzelnen Immissionsorten ergebenden Orientierungswertanteile (OWA) entsprechend 

dem schalltechnischen Gutachten /2.2.2/ zusammengestellt. 

Teilfläche 
OWA [dB(A)] am Immissionsort 

2 4 5 6 7 

GI-Hafen 52,3 41,5 37,9 40,2 44,0 

GI-Mitte 47,4 43,6 44,5 50,9 47,7 

GI-NW 40,4 45,8 37,6 36,9 36,9 

GE-W 34,7 44,1 37,2 35,8 33,2 

GE-SW 34,3 40,3 49,0 48,2 36,2 

GE-O 49,5 32,2 33,4 43,1 49,9 

Summe 55,2 50,6 51,0 53,6 52,9 

Restkontingent 58,3 59,5 52,8 58,9 59,1 

OW 60 60 55 60 60 

Tabelle 2 OWA-Tagzeit nach /2.2.2/ 

Teilfläche 
OWA [dB(A)] am Immissionsort 

2 4 5 6 7 

GI-Hafen 43,0 34,2 30,4 32,5 35,7 

GI-Mitte 39,2 36,2 37,2 43,7 39,8 

GI-NW 35,4 40,8 32,6 31,9 31,9 

GE-W 24,8 34,1 27,2 25,8 23,2 

GE-SW 19,0 25,1 32,4 33,2 21,1 

GE-O 34,5 17,3 18,3 28,1 34,9 

Summe 45,4 43,3 40,2 44,8 42,6 

Restkontingent - 40,1 - 31,5 41,3 

OW 45 45 40 45 45 

Tabelle 3 OWA-Nachtzeit nach /2.2.2/ 

Aufgrund der geplanten Ansiedlung einer Tankstelle wurde der zulässige flächenbezogene 

Schallleistungspegel für die Fläche „GE-Service“2 um 5 dB(A)/m² zur Tag- und Nachtzeit 

erhöht und der Bebauungsplan 2007 entsprechend geändert (Deckblatt: 3. Änderung). Dieser 

Änderung liegt das Gutachten /2.2.3/ zu Grunde. 

Diese Änderung hat keine bzw. nur geringfügige Auswirkungen auf die Orientierungswerte an 

den einzelnen Immissionsorten und kann in der weiteren Betrachtung vernachlässigt werden. 

Im Zusammenhang mit der Ansiedlung der Firma Sennebogen wurden im Jahr 2008 

Änderungen des Bebauungsplanes im Bereich der Flächen des GE-SW vorgenommen 

(Deckblatt: 4. Änderung). Zu dieser Änderung wurde die immissionstechnische Untersuchung 

                                                
2
 In /2.2.2/ als Teilfläche 16 des GE-SW bezeichnet. 
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/2.2.4/ erstellt. Im Ergebnis ergaben sich Änderungen der Orientierungswertanteile für das  

GE-SW an einzelnen Immissionsorten. 

Im Zusammenhang mit der Errichtung einer KV-Anlage wurden im östlichen Bereich der 

Fläche GE-O die flächenbezogenen Schallleistungspegel erhöht und die Fläche in Richtung 

Norden erweitert. Hierzu wurde im Jahr 2012 eine Änderungen des Bebauungsplanes im 

Bereich der Flächen des GE-O vorgenommen (Deckblatt: 6. Änderung). Zu dieser Änderung 

wurde die immissionstechnische Untersuchung /2.2.5/ erstellt. Im Ergebnis ergaben sich 

Änderungen der Orientierungswertanteile für das GE-O an einzelnen Immissionsorten. 

In der Tabelle 4 und der Tabelle 5 sind für alle gewerblich zu nutzenden Flächen die sich 

einschließlich der 6. Änderung an den einzelnen Immissionsorten ergebenden 

Orientierungswertanteile (OWA) zusammengestellt. 

Teilfläche 
OWA [dB(A)] am Immissionsort 

2 4 5 6 7 

GI-Hafen 52,3 41,5 37,9 40,2 44,0 

GI-Mitte 47,4 43,6 44,5 50,9 47,7 

GI-NW 40,4 45,8 37,6 36,9 36,9 

GE-W 34,7 44,1 37,2 35,8 33,2 

GE-SW 34,3 45,4 51,0 53,7 36,2 

GE-O 52,5 33,4 34,4 43,1 53,1 

Summe 56,2 51,4 52,4 56,0 54,8 

Restkontingent 57,7 59,5 51,5 57,8 58,4 

OW 60 60 55 60 60 

Tabelle 4 OWA-Tagzeit Stand 6. Änderung 

Teilfläche 
OWA [dB(A)] am Immissionsort 

2 4 5 6 7 

GI-Hafen 43,0 34,2 30,4 32,5 35,7 

GI-Mitte 39,2 36,2 37,2 43,7 39,8 

GI-NW 35,4 40,8 32,6 31,9 31,9 

GE-W 24,8 34,1 27,2 25,8 23,2 

GE-SW 19,0 25,3 29,0 33,2 21,1 

GE-O 35,3 17,4 18,5 27,4 35,8 

Summe 45,5 43,3 39,8 44,8 42,8 

Restkontingent - 39,9 26,5 31,5 41,0 

OW 45 45 40 45 45 

Tabelle 5 OWA-Nachtzeit Stand 6. Änderung 
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5 BEURTEILUNG DER VORGESCHLAGENEN ÄNDERUNGEN 

Die ZVH beabsichtigt eine im Norden gelegene GI - Fläche in eine Ökologiefläche und eine im 

Südosten gelegene Grünfläche in eine Gewerbefläche umzuwidmen. Es ist zu prüfen, ob die 

sich durch die geänderte Nutzung hervorgerufenen Geräuschimmissionen zusammen mit den 

Geräuschanteilen der bestehenden Industrie- und Gewerbeflächen die zulässigen OWA ein-

halten. 

Die Berechnung wurden mit einem anerkannten Rechenprogramm (Software „IMMI“, Version 

2015 der Fa. Wölfel Engineering GmbH + Co. KG) entsprechend der ursprünglich geltenden 

Ausgabe der DIN 18005-1 durchgeführt. 

5.1 Umwidmung Industriefläche in Ökologiefläche 

Der in eine Ökologiefläche zu ändernde Bereich liegt auf einem Teilstück der Fläche 10 des 

Gebietes GI-NW und ist noch unbebaut. Für die Fläche 10 sind im Bebauungsplan 

flächenbezogene Schallleistungspegel von L“W  tags/nachts von 65/60 dB(A)/m² festgelegt. Die 

Gesamtfläche der Fläche 10 beträgt nach dem Gutachten /2.2.2/ 25.200 m². Durch das 

Umwidmen eines Teilstücks der Industriefläche in eine Ökologiefläche verringert sich die 

schallabstrahlende Fläche um ca. 8.900 m² auf 16.300 m². Dadurch ergeben sich Änderungen 

der durch die reduzierte Fläche des Gebietes GI-NW an den Immissionsorten verursachten 

Orientierungswertanteile. In der nachfolgenden Tabelle 6 und Tabelle 7 sind die sich mit der 

reduzierten GI-NW Fläche ergebenen OWA dargestellt. Zur besseren Übersicht wurden die 

OWA für alle übrigen Flächen mit Ausnahme des geänderten GI-NW zusammengefasst. Die 

OWA für diese Flächen wurden aus den ursprünglichen Werten, die in der Tabelle 4 und 

Tabelle 5 dargestellt sind, berechnet.  

Für die geänderte Fläche GI-NW ergeben sich aufgrund der Umwidmung geringere OWA an 

den nahegelegenen Immissionsorten 2 und 4. An den weiter entfernten Immissionsorten 5 bis 

7 ergeben sich ebenfalls Abweichungen mit teilweise geringfügig höheren Werten als mit der 

ursprünglichen Fläche. Diese Abweichungen sind begründet in der Verwendung eines 

digitalen Lageplanes. Der ursprüngliche Lageplan im Maßstab M1:10000 wies vermutlich 

durch häufiges Kopieren Ungenauigkeiten (Verzerrungen) auf. Außerdem entstanden 

Ungenauigkeiten bei der Maßabnahme aus dem Plan. 
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Teilfläche 
OWA [dB(A)] am Immissionsort 

2 4 5 6 7 

Summe aller Flächen außer GI-NW 56,1 50,0 52,3 55,9 54,7 

GI-NW 40,0 45,7 37,8 37,1 36,4 

Summe 56,2 51,4 52,5 56,0 54,8 

OW 60 60 55 60 60 

Restkontingent 57,7 59,4 51,5 57,8 58,5 

Tabelle 6 OWA-Tagzeit, GI-NW nach der Umwidmung 

Teilfläche 
OWA [dB(A)] am Immissionsort 

2 4 5 6 7 

Summe aller Flächen außer GI-NW 45,1 39,9 38,9 44,5 42,4 

GI-NW 35,0 40,7 32,8 32,1 31,4 

Summe 45,5 43,3 39,8 44,8 42,7 

OW 45 45 40 45 45 

Restkontingent - 40,2 25,6 31,5 41,1 

Tabelle 7 OWA-Nachtzeit, GI-NW nach der Umwidmung 

5.2 Umwidmung Grünfläche in Gewerbefläche 

Das Gebiet GE-O soll in Richtung Süden um eine Gewerbefläche erweitert werden. Für die 

neue Gewerbefläche GE 14 sollen flächenbezogene Schallleistungspegel von 

L“W tags = 60 dB(A)/m2 und L“W nachts = 45 dB(A)/m2 festgelegt werden. Die Tabelle 6 zeigt, 

dass zur Tagzeit an allen Immissionsorten ausreichend große Restkontingente zur Verfügung 

stehen. Zur Nachtzeit besteht nach Tabelle 7 nur an den Immissionsorten 4, 6 und 7 ein 

ausreichend großes Restkontingent. An den Immissionsorten 2 und 5 ist das Restkontingent 

gering oder die OWA sind bereits ausgeschöpft. Für die neue Fläche ist insbesondere der 

Immissionsort 6 maßgeblich. 

Unter Berücksichtigung der o. g. flächenbezogenen Schallleistungspegel für die Teilfläche GE 

14 ergeben sich die in den nachfolgenden Tabelle 8 und Tabelle 9 dargestellten OWA zur Tag- 

und Nachtzeit. Die OWA für alle übrigen Flächen wurden, unter Berücksichtigung der neuen 

Ökologiefläche, aus den in der Tabelle 6 und der Tabelle 7 dargestellten Werten berechnet 

und zusammengefasst. 
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Teilfläche 
OWA [dB(A)] am Immissionsort 

2 4 5 6 7 

Summe aller Flächen 56,2 51,4 52,5 56,0 54,8 

GE 14 24,9 21,9 26,2 45,7 29,9 

Summe 56,2 51,4 52,5 56,4 54,8 

OW 60 60 55 60 60 

Restkontingent 57,7 59,4 51,5 57,5 58,5 

Tabelle 8 OWA-Tagzeit, GE 14 L“W = 60 dB(A)/m² 

Teilfläche 
OWA [dB(A)] am Immissionsort 

2 4 5 6 7 

Summe aller Flächen 45,5 43,3 39,8 44,8 42,7 

GE 14 9,9 6,9 11,2 30,7 14,9 

Summe 45,5 43,3 39,8 45,0 42,7 

OW 45 45 40 45 45 

Restkontingent - 40,2 25,6 - 41,1 

Tabelle 9 OWA-Nachtzeit, GE 14 L“W = 45 dB(A)/m² 

Die Tabelle 8 und die Tabelle 9 zeigen, dass mit den Geräuschimmissionen der Fläche GE 14 

die OW an allen Immissionsorten eingehalten bzw. unterschritten werden. Die Fläche GE 14 

verursacht nur am nahe gelegenen Immissionsort 6 wesentliche Geräusche. An den weiter 

entfernten Immissionsorten ergeben sich in der Summe keine Änderungen der OWA.  

Es sind somit auf der vorgesehenen Gewerbefläche GE 14 flächenbezogene 

Schallleistungspegel von L“W tags = 60 dB(A)/m2 und L“W nachts = 45 dB(A)/m2 möglich.  
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6 ZUSAMMENFASSUNG 

Die Berechnungen zeigen, dass für die neue Gewerbefläche GE 14 flächenbezogene 

Schallleistungspegel von L“W tags = 60 dB(A)/m2 und L“W nachts = 45 dB(A)/m2 zulässig sind. 

Es stehen auch nach der Umwidmung der Grünfläche in eine gewerblich zu nutzende Fläche 

an allen Immissionsorten zur Tagzeit noch Restkontingente zur Verfügung. Zur Nachtzeit sind 

die Restkontingente an den Immissionsorten 2 und 4 erschöpft. Bei den Berechnungen 

wurden die Umnutzung eines Teils der Industriefläche GI-NW in eine Ökologiefläche und der 

dadurch reduzierte Geräuschbeitrag berücksichtigt.  

Es wird noch darauf hingewiesen, dass bei der Ermittlung der Orientierungswertanteile für die 

Teilflächen die Schallausbreitungsrechnung nach DIN 18005-1:1987 (Gleichung 16) erfolgen 

muss. Das Berechnungsverfahren ist im Gutachten Nr. 99234718 der LGA vom 19.01.1993 

erläutert. 

 
Nürnberg, den 28.02.2017 
 
LGA Immissions- und Arbeitsschutz GmbH Bearbeiter 

 

         

 

Dipl. Ing. Günter Knerr Jacobsen 
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Anlage 3: Berechnungsergebnisse 

 
Mittlere Liste  Punktberechnung                           

Immissionsberechnung  Beurteilung nach DIN 18005  
 IO 2                   

    x = 4549048.68 m  y = 5418656.40 m  z = 5.00 m  

    Tag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)    

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A   

    /dB /dB /dB /dB   

FLQa031  GI-NW neu             40.0 40.0 35.0 35.0   

  Summe   40.0  35.0   

 
 IO 4                   

    x = 4547327.02 m  y = 5418184.57 m  z = 5.00 m  

    Tag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)    

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A   

    /dB /dB /dB /dB   

FLQa031  GI-NW neu             45.7 45.7 40.7 40.7   

  Summe   45.7  40.7   

 
 IO 5                   

    x = 4547651.09 m  y = 5417339.53 m  z = 5.00 m  

    Tag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)    

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A   

    /dB /dB /dB /dB   

FLQa031  GI-NW neu             37.8 37.8 32.8 32.8   

  Summe   37.8  32.8   

 
 IO 6                   

    x = 4548549.14 m  y = 5417386.75 m  z = 5.00 m  

    Tag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)    

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A   

    /dB /dB /dB /dB   

FLQa031  GI-NW neu             37.1 37.1 32.1 32.1   

  Summe   37.1  32.1   

 
 IO 7                   

    x = 4549272.70 m  y = 5418035.13 m  z = 5.00 m  

    Tag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)    

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A   

    /dB /dB /dB /dB   

FLQa031  GI-NW neu             36.4 36.4 31.4 31.4   

  Summe   36.4  31.4   
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Anlage 4: Berechnungsergebnisse 

 
Mittlere Liste  Punktberechnung                           

Immissionsberechnung  Beurteilung nach DIN 18005  
 IO 2                  GE-O 15 Neu                

    x = 4549048.68 m  y = 5418656.40 m  z = 5.00 m  

    Tag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)    

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A   

    /dB /dB /dB /dB   

FLQa032  GE 14           24.9 24.9 9.9 9.9   

  Summe   24.9  9.9   

 
 IO 4                  GE-O 15 Neu                

    x = 4547327.02 m  y = 5418184.57 m  z = 5.00 m  

    Tag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)    

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A   

    /dB /dB /dB /dB   

FLQa032  GE 14           21.9 21.9 6.9 6.9   

  Summe   21.9  6.9   

 
 IO 5                  GE-O 15 Neu                

    x = 4547651.09 m  y = 5417339.53 m  z = 5.00 m  

    Tag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)    

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A   

    /dB /dB /dB /dB   

FLQa032  GE 14           26.2 26.2 11.2 11.2   

  Summe   26.2  11.2   

 
 IO 6                  GE-O 15 Neu                

    x = 4548549.14 m  y = 5417386.75 m  z = 5.00 m  

    Tag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)    

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A   

    /dB /dB /dB /dB   

FLQa032  GE 14           45.7 45.7 30.7 30.7   

  Summe   45.7  30.7   

 
 IO 7                  GE-O 15 Neu                

    x = 4549272.70 m  y = 5418035.13 m  z = 5.00 m  

    Tag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)    

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A   

    /dB /dB /dB /dB   

FLQa032  GE 14           29.9 29.9 14.9 14.9   

  Summe   29.9  14.9   
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1 BEGRÜNDUNG 

 

1.1 Planungsanlass 

Der Zweckverband Hafen Straubing-Sand (ZVH) beabsichtigt, den rechtskräftigen Be-
bauungs- und Grünordnungsplan (B- u. GOP) „Industriegebiet mit Donauhafen 
Straubing-Sand“ im östlichen Bereich zu ändern. 

Dabei soll die bauleitplanerische Voraussetzung für die Ansiedlung eines großflächige-
ren Gewerbebetriebes geschaffen werden. Hierzu ist die Herausnahme einer bisher 
festgesetzten Erschließungsstraße, eine Erhöhung der max. zulässigen Grundflächen-
zahl von 0,7 auf 0,8 sowie eine Definition der zulässigen Lärmwerte für die dann zu-
sammenhängende, größere Ansiedlungsfläche erforderlich. 

Weiterhin wurden zwei Stichstraßen an die Planungen des KV-Terminals angepasst. 

 

1.2 Planungsauftrag 

Dem Landschaftsplanungs- und Landschaftsarchitekturbüro Dipl.-Ing. Gerald Eska in 
Bogen wurde der Auftrag zur Erstellung des entsprechenden Deckblattes mit Begrün-
dung, Umweltbericht und Abhandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung er-
teilt.  

 
1.3 Planungsrechtliche Ausgangssituation 

Für den Bereich liegt ein rechtskräftiger Bebauungs- mit Grünordnungsplan „Industrie-
gebiet mit Donauhafen Straubing-Sand“ mit Genehmigung vom 26.07.1994 vor. 

Die Verbandsversammlung des ZVH hat am 20.10.2016 den Aufstellungsbeschluss für 
die 8. Änderung des Bebauungs- mit Grünordnungsplanes mittels Deckblattverfahren 
getroffen.  

Gemäß § 4a(2) BauGB wurde die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 
Abs. 1 gleichzeitig mit der Unterrichtung der Behörden nach § 4 Abs. 1 BauGB vom 
25.11. bis 23.12.2016 durchgeführt.  
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1.4 Übersichtslageplan   - ohne Maßstab - 
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1.5 Immissionsschutz 

Zur Festlegung des zulässigen flächenbezogenen Schallleistungspegels für die nunmehr 
zusammenhängende Gewerbefläche wurde von der LGA Immissionsschutz- und Ar-
beitsschutz GmbH aus Nürnberg eine schalltechnische Untersuchung - Gutachten Nr. 
160189 - vom 07.12.2016 erstellt. 

Demnach kann für den Änderungsbereich des Betriebsgeländes der flächenbezogene 
Schallleistungspegel von derz. 45 dB(A)/m2 (nachts) auf zukünftig 52 dB(A)/m2 erhöht 
werden. Auch mit den erhöhten Geräuschimmissionen werden die Orientierungswertan-
teile (OWA) an allen Immissionsorten eingehalten bzw. unterschritten. 

Zusätzlich wird die Relevanzgrenze nach DIN 45691: 2006-12 in die ergänzenden Fest-
setzungen zum Deckblatt Nr. 8 (s. Plan!) übernommen, d.h. ein Vorhaben erfüllt auch 
dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplanes, wenn der Beurtei-
lungspegel Lr den Immissionswert nach TA-Lärm um mindestens 15 dB unterschreitet. 

Relevanz nach DIN 45691:2006-12: Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechni-
schen Festsetzungen des Bebauungsplanes, wenn der Beurteilungspegel Lr den Immis-
sionsrichtwert nach TA Lärm um mindestens 15 dB unterschreitet. 
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2 UMWELTBERICHT 
 

2.1 Einleitung 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist mit Wirkung der BauGB-Novellierung vom 20.07.2004 zu 
Bauleitplänen eine Umweltprüfung und hierfür die Erstellung eines Umweltberichtes er-
forderlich. 

2.1.1 Inhalte und wichtigste Ziele des Bauleitplanes  

Im Bereich des Deckblattes sollen die drei bisher geplanten Stichstraßen mit Wende-
hammer an geänderte Bedürfnisse angepasst werden.  

Die nördliche Stichstraße mit Wendehammer wird weiter nach Norden verschoben und 
etwas verlängert. Die nördliche Fläche GE8 erhält damit einen verkleinerten Zuschnitt. 
Die mittlere Straße soll gänzlich entfallen. Die südliche Stichstraße soll weiter nach Nor-
den verschoben und verkürzt werden. Dadurch wird die Fläche GE12 insgesamt vergrö-
ßert und zugleich der Zufahrtsbereich zum gepl. KV-Terminal neu geordnet.  

Die bisherigen Teilflächen GE 9-11 werden somit zu einer größeren zusammenhängen-
den Fläche GE 15 verschmolzen.  

In diesem Zusammenhang soll auch der nächtlich zulässige Schallleistungspegel von 45 
auf 52 dB(A)/qm erhöht werden.  

Lage und Ausdehnung  

Der Änderungsbereich des Deckblattes erstreckt sich auf ca. 210 m x 840 m und um-
fasst eine Fläche von ca. 17,6 ha. 

 
2.1.2 Festgelegte Ziele des Umweltschutzes und Art deren Berücksichtigung 

� Derzeitige verbindliche Bauleitplanung 

Der rechtskräftige Bebauungs- und Grünordnungsplan umfasst bereits eine Vielzahl ver-
bindlicher Planungsvorgaben von umweltrelevanter Bedeutung, welche weiterhin unverän-
dert ihre Gültigkeit behalten (z.B. Ziff. I.9.1 und 9.4 der derz. Festsetzungen zur Versicke-
rung von Oberflächenwasser über Sickermulden und -gräben, Ziff. II.1 z.B. über Grünflä-
chen, Pflanzgebote, Ansaaten, Bodenschutz, Freiflächengestaltungsplanung etc.). 

� Schallschutz 

Die bisherigen Festsetzungen zum Schallschutz entspr. dem Lärmschutzgutachten der 
LGA Bayern vom 19.01.1993. 

Auf Grund der schalltechnischen Untersuchung der LGA Immissionsschutz- und Arbeits-
schutz GmbH, Nürnberg kann für den Änderungsbereich der Schalleistungspegel Lw“ 
tags/nachts 60/45 dB(A) um 7 dB(A) auf Lw“ tags/nachts 60/52 dB(A) erhöht werden. 
Darüber hinaus wird die Relevanzgrenze nach DIN 45691: 2006-12 in die Festsetzungen 
übernommen. 
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2.2 Beschreibung und Bewertung der festgestellten U mweltauswirkungen 

 
2.2.1 Bestandsaufnahme 

� Natürliche Gegebenheiten, derzeitige Nutzung 

Die zur Umwidmung vorgesehenen Teilflächen befinden sich innerhalb des Industriege-
bietes mit Donauhafen Straubing-Sand. Sie sind eben, werden derzeit überwiegend 
landwirtschaftlich genutzt bzw. liegen brach mit abschnittsweiser (Gehölz-) Sukzession. 

Es befinden sich keine geschützten oder schützenswerten Flächen nach dem Bay-
NatSchG im Änderungsbereich. 

 

2.2.2 Bewertung der Umweltauswirkungen 

Zur Integration umweltbezogener Belange in die Bauleitplanung wurde vom Bayerischen 
Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen der Leitfaden „Eingriffsrege-
lung in der Bauleitplanung“ - ergänzte Fassung vom Januar 2003 - herausgegeben. 

Bei den vorliegenden Deckblatt-Inhalten handelt es sich allerdings nur um Nutzungsän-
derungen in Form von geänderten Grundstückszuschnitten und Straßenverläufen inner-
halb bereits ausgewiesener gewerblicher Flächen. 

Damit sind keine zusätzlichen Eingriffe mit weitergehenden Ausgleichsverpflichtungen 
verbunden. 

 

2.2.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzusta ndes 

� Bei Durchführung der Planung 

Beim Änderungsbereich handelt es sich um ein bereits ausgewiesenes Gewerbegebiet. 
Mit vorliegendem Deckblatt sind folgende Änderungen vorgesehen: 

o Entfall einer (mittleren) Stichstraße zugunsten einer größeren, zusammenhängenden 
Gewerbefläche 

o Anpassung von zwei weiteren Stichstraßen mit Wendefläche im Norden und Süden 
des Geltungsbereiches 

o Erhöhung des zulässigen flächenbezogenen Schallleistungspegels von derz. 45 
dB(A)/m2 (nachts) auf zukünftig 52 dB(A)/m2 bei unveränderter Einhaltung bzw. Un-
terschreitung der Orientierungswertanteile (OWA) an allen Immissionsorten 

o Erhöhung der zulässigen Grundflächenzahl (GRZ) von derz. 0,7 auf 0,8. 

 
� Bei Nichtdurchführung der Planung 

Die Flächen verbleiben zunächst im derzeitigen, vorübergehenden Zustand mit unter-
schiedlich intensiven landwirtschaftlichen Nutzungen. 

Zulässig ist die jederzeitige Nutzung als Gewerbegebiet im Rahmen der bislang bereits 
bestehenden Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungs- und Gründordnungsplanes. 
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2.2.4 Geplante Vermeidungs-, Verringerungs- und Aus gleichsmaßnahmen 

Für Baumaßnahmen im Bereich des Hafenbetriebsgeländes gelten z.B. folgende, bereits 
bisher im B- u. GOP festgesetzte Vermeidungs- bzw. Verringerungsmaßnahmen: 

� Vermeidungsmaßnahmen , z.B. 

o Vermeidung von Oberflächenversiegelung bei privaten Stellplatzflächen durch 
Vorgabe wasserdurchlässiger Beläge 

o Versickerung anfallender, unverschmutzter Regenwässer über Sickermulden und  
-gräben auf den jeweiligen Grundstücken 

 
� Verringerungsmaßnahmen , z.B. 

o Begrenzung der überbaubaren Grundstücksfläche mittels Baugrenzen  

o Festsetzung von mind. 12 % der jeweiligen Gesamtgrundstücksflächen als definitive 
Grünflächen mit privaten grünordnerischen Maßnahmen zur Grundstücksein- und     
-durchgrünung 

o Festsetzung öffentlicher grünordnerischer Maßnahmen zur Industriegebietsein-      
und -durchgrünung 

 
� Ausgleichsmaßnahmen 

… sind im vorliegenden Fall nicht erforderlich. 

 

2.2.5 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Alternative Planungsmöglichkeit wäre die Umsetzung der bisherigen Festsetzungen mit 
drei Stichstraßen und beidseitig angrenzenden stark durchgrünten Mischzonen. 

 

2.2.6 Weitere zusätzliche Angaben 

� Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendet en technischen Verfah-
ren und Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Umwelt prüfung 
o Für das Plangebiet liegt ein gültiger Bebauungs- mit integriertem Grünordnungs-

plan als Planungsgrundlage vor.  

o Zur Abschätzung evtl. Eingriffe in den Naturhaushalt wurde im August 2016 eine 
Ortseinsicht zur Bestandsbewertung der derzeitigen Nutzungsstrukturen vorge-
nommen. 

o Zur Abschätzung schalltechnischer Risiken wurde ein entspr. Gutachten in Auf-
trag gegeben und dessen Ergebnisse eingearbeitet. 
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� Beschreibung der geplanten Überwachungsverfahren 
o Einhaltung der einschlägigen Sicherheitsauflagen und Richtlinien bei allen Bautä-

tigkeiten 

o Überprüfung der Umsetzung der gewerblichen und öffentlichen grünordnerischen 
Maßnahmen durch die beiden unteren Naturschutzbehörden von Stadt und Land-
kreis bzw. deren Bauaufsichten. 

 

2.2.7 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Der ZVH Straubing-Sand plant eine Umstrukturierung der Erschließung und der Grund-
stücke im Osten des Industriegebietes mit Donauhafen Straubing-Sand.  

Dabei sollen eine größere zusammenhängende Gewerbefläche geschaffen und die 
Lärmwerte nachts im zulässigen Rahmen erhöht werden. Hierzu wird eine Veränderung 
an drei geplanten Stichstraßen mit Wendeflächen vorgenommen. 

Der Änderungsbereich wird derzeit noch überwiegend landwirtschaftlich genutzt, Teile 
liegen brach mit verschiedenartiger Gehölzsukzession. 

Nachhaltige oder erhebliche Auswirkungen auf Mensch, Tiere und Pflanzen, Boden, 
Wasser, Klima oder Kultur- und sonstige Güter sind nach derzeitigem Kenntnisstand 
nicht zu erwarten. 
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3 HINWEISE 

 

1. Grundsätzliche Hinweise des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf: 
 Es wird empfohlen, bei evtl. erforderlichen Aushubarbeiten das anstehende Erd-

reich generell von einer fachkundigen Person organoleptisch beurteilen zu lassen. 
Bei offensichtlichen Störungen oder anderen Verdachtsmomenten (Geruch, Optik, 
etc.) ist das Landratsamt Straubing-Bogen bzw. das WWA Deggendorf zu informie-
ren. 

2. Vogelschutz-Verglasung 
Für großflächige Fassaden sollte zur Vermeidung von Vogelschlag spezielles Iso-
lierglas wie „Ornilux“ mit für Vögel visualisierter Beschichtung zum Einsatz kom-
men. 

3. Radwege/Radstreifen 
sollten über alle Einmündungen und Ausfahrten hinweg mit einer Blockmarkierung 
und flächiger Rotmarkierung versehen werden. 

4. Hinweise hinsichtlich gepl. Baumpflanzungen  

im Bereich vorh. unterirdischer Leitungen bzw. Leitungsplanungen im Bereich fest-
gesetzter oder vorhandener Baumstandorte: 

Bei Bebauung oder Baumpflanzungen ist eine Abstandszone zu vorh. Erdkabeln 
und Versorgungsleitungen - einschließlich der Gebäudeanschlussleitungen - von 
beiderseits je 2,50 m einzuhalten. Die Einhaltung geeigneter Schutzmaßnahmen in 
der Nähe von Bäumen erfolgt in Abstimmung mit den im Bebauungsplan festzule-
genden Baumstandorten. 

 Sind Baumschutzmaßnahmen im Bereich festgesetzter oder vorhandener Baum-
standorte notwendig (DVGW Arbeitsblatt GW 125), so gehen diese zu Lasten des 
jeweiligen Spartenträgers.  

 Vor Baubeginn sollten Baumaßnahmen vor Ort mit den jeweiligen Spartenträgern 
besprochen werden um neben den Trassen für die Versorgungsleitungen auch die 
zukünftigen Baumstandorte sicherstellen zu können. 

5. Bodendenkmalpflegerische Belange 
Im oben genannten Planungsgebiet liegen folgende Bodendenkmäler:  

– D-2-7041-0147 - Siedlung und verebneter Kreisgraben vor- und frühgeschichtli-
cher Zeitstellung.  

In unmittelbarer Nähe zu oben genanntem Planungsgebiet befindet sich unter an-
derem folgendes Bodendenkmal:  

– D-2-7042-0030 - Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung.  
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Bodendenkmäler sind gem. Art. 1 DSchG in ihrem derzeitigen Zustand vor Ort zu 
erhalten. Der ungestörte Erhalt dieser Denkmäler vor Ort besitzt aus Sicht des 
Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege Priorität. Weitere Planungsschritte 
sollten diesen Aspekt bereits berücksichtigen und Bodeneingriffe auf das unab-
weisbar notwendige Mindestmaß beschränken.  

Wegen des bekannten Bodendenkmals und weiterer Bodendenkmäler in der Um-
gebung sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes weitere Bodendenkmäler 
zu vermuten. Im Bereich von Bodendenkmälern sowie in Bereichen, wo Boden-
denkmäler zu vermuten sind, bedürfen gemäß Art. 7.1 DSchG Bodeneingriffe aller 
Art einer denkmalrechtlichen Erlaubnis.  
 

Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich  der 8. Deckblattänderung 
ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7.1 DSchG notwendig, die in 
einem eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zus tändigen Unteren 
Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist.  

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege wird in diesem Verfahren gegebe-
nenfalls die fachlichen Anforderungen formulieren.  
 

Im Falle der Denkmalvermutung werden im Rahmen des Erlaubnisverfahrens auch 
Möglichkeiten zur Unterstützung des Antragstellers bei der Denkmalfeststellung ge-
prüft. Informationen hierzu finden sich unter:  
http://www.blfd.bayern.de/medien/denkmalpflege_themen_7_denkmalvermutung.pdf  
 

Das Landesamt weist darauf hin, dass die erforderlichen Maßnahmen abhängig 
von Art und Umfang der erhaltenen Bodendenkmäler einen größeren Umfang an-
nehmen können und rechtzeitig geplant werden müssen. Sollte die archäologische 
Ausgrabung als Ersatz für die Erhaltung eines Bodendenkmals notwendig sein, 
sind hierbei auch Vor- und Nachbereitung der Ausgrabung zu berücksichtigen (u.a. 
Durchführungskonzept, Konservierung und Verbleib der Funde).  

Bei der Verwirklichung von Bebauungsplänen soll grundsätzlich vor der Parzellie-
rung die gesamte Planungsfläche archäologisch qualifiziert untersucht werden, um 
die Kosten für den einzelnen Bauwerber zu reduzieren (vgl. BayVGH, Urteil v. 4. 
Juni 2003, Az.: 26 B 00.3684, 3 EzD 2.3.5 Nr. 3 / Denkmalpflege Informationen des 
BLfD 2004/I (B 127), 68 ff. [mit Anm. W. K. Göhner]; BayVG München, Urteil v. 14. 
September 2000, Az.: M 29 K 00838, EzD 2.3.5 Nr. 2).  
 

Die mit dem Bayerischen Staatsministerium des Innern abgestimmte Rechtsauf-
fassung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst und des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege zur Überplanung von 
(Boden-) Denkmälern kann der Homepage des Landesamtes entnommen werden: 
http://www.blfd.bayern.de/medien/rechtliche_grundlagen_bodendenkmal.pdf  
(Rechtliche Grundlagen bei der Überplanung von Bodendenkmälern).  

Von Seiten des ZVH sind bauvorgreifende Sondagegrab ungen in Abstimmung 
mit der Kreisarchäologie Straubing-Bogen vorgesehen . 
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6. Kampfmittelfreiheit/Fundmunition 
Vom Gewerbeaufsichtsamt der Reg. v. Niederbayern wird darauf hingewiesen, 
dass nicht auszuschließen ist, dass Ausläufer der im 2. Weltkrieg im Gebiet um 
Straubing erfolgten Bebombung bis in den zu bebauenden Bereich hineingehen. 

Vor Beginn der Arbeiten ist eine Gefahrenbewertung hinsichtlich evtl. vorhandener 
Fundmunition durchzuführen. Die grundsätzliche Pflicht zur Gefahrenerforschung 
und einer evtl. vorsorglichen Nachsuche liegt beim Grundstückseigentümer.  

Das „Merkblatt über Fundmunition“ und die Bekanntmachung „Abwehr von Gefah-
ren durch Kampfmittel (Fundmunition)“ des Bayer. Staatsministeriums des Innern 
sind zu beachten. 



dipl.-ing. gerald eska
landschaftsarchitekt

MASSTAB 1:2000

LANDSCHAFTS-
ARCHITEKT

"INDUSTRIEGEBIET MIT DONAUHAFEN
STRAUBING - SAND"

ERSCHLIESSUNG HAFEN OST

DECKBLATT NR. 8  ZUM B- UND GOP

AutoCAD SHX Text
2135/2

AutoCAD SHX Text
H a i d

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
Sand

AutoCAD SHX Text
H  a  i  d

AutoCAD SHX Text
H a i d

AutoCAD SHX Text
H a i d

AutoCAD SHX Text
Europaring

AutoCAD SHX Text
Bahnlinie Straubing-Miltach

AutoCAD SHX Text
G                  e                  i                  g                  e                  n                  l                  o                  h                  e

AutoCAD SHX Text
AUFSCHÜTTUNG

AutoCAD SHX Text
ANLIEGERSTRASSE

AutoCAD SHX Text
GE

AutoCAD SHX Text
1,5

AutoCAD SHX Text
60/45

AutoCAD SHX Text
0,7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
TH=12,0

AutoCAD SHX Text
FH=15,0

AutoCAD SHX Text
AUFSCHÜTTUNG

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
R+F

AutoCAD SHX Text
ALTERN. VARIABEL 

AutoCAD SHX Text
R+F

AutoCAD SHX Text
R+F

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
AUFSCHÜTTUNG

AutoCAD SHX Text
AUFSCHÜTTUNG

AutoCAD SHX Text
AUFSCHÜTTUNG

AutoCAD SHX Text
GE

AutoCAD SHX Text
1,5

AutoCAD SHX Text
60/52

AutoCAD SHX Text
0,8

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
TH=14,0

AutoCAD SHX Text
FH=15,0

AutoCAD SHX Text
GE

AutoCAD SHX Text
1,5

AutoCAD SHX Text
60/45

AutoCAD SHX Text
0,7

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
TH=12,0

AutoCAD SHX Text
FH=15,0

AutoCAD SHX Text
ALTERN. VARIABEL 

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
VORH. ABWASSERKANAL 

AutoCAD SHX Text
BEST. KLÄRANLAGE FA. BUCHNER

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
R 146

AutoCAD SHX Text
318,70

AutoCAD SHX Text
318,70

AutoCAD SHX Text
R = 15

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
GE

AutoCAD SHX Text
1,5

AutoCAD SHX Text
60/45

AutoCAD SHX Text
0,7

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
TH=12,0

AutoCAD SHX Text
FH=15,0

AutoCAD SHX Text
MÖGL. HALLENGRÖSSE CA. 60x35 M

AutoCAD SHX Text
Oberflächenwasserrückhalt ZVI

AutoCAD SHX Text
R+F

AutoCAD SHX Text
GE 

AutoCAD SHX Text
14-4

AutoCAD SHX Text
Gas und LWL

AutoCAD SHX Text
2138

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
1043/13

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
H a i d

AutoCAD SHX Text
H a i d

AutoCAD SHX Text
H  a  i  d

AutoCAD SHX Text
Sand

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1039/1

AutoCAD SHX Text
1039

AutoCAD SHX Text
2127

AutoCAD SHX Text
2138/11

AutoCAD SHX Text
S  a  n  d  e  r   H  e  i  d  e

AutoCAD SHX Text
1040/1

AutoCAD SHX Text
2135/2

AutoCAD SHX Text
U n t e r e s  S a n d f e l d

AutoCAD SHX Text
1027

AutoCAD SHX Text
1032

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
1040

AutoCAD SHX Text
1031

AutoCAD SHX Text
1031/1

AutoCAD SHX Text
Europaring

AutoCAD SHX Text
1026

AutoCAD SHX Text
1072

AutoCAD SHX Text
1045

AutoCAD SHX Text
1027/1

AutoCAD SHX Text
1028

AutoCAD SHX Text
1029

AutoCAD SHX Text
1030

AutoCAD SHX Text
1045/1

AutoCAD SHX Text
G                  e                  i                  g                  e                  n                  l                  o                  h                  e

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
U  n  t  e  r  e  s   S  a  n  d  f  e  l  d

AutoCAD SHX Text
742

AutoCAD SHX Text
Bahnlinie Straubing-Miltach

AutoCAD SHX Text
Kr SR 12

AutoCAD SHX Text
999/1

AutoCAD SHX Text
1077

AutoCAD SHX Text
1045/3

AutoCAD SHX Text
1072/1

AutoCAD SHX Text
754

AutoCAD SHX Text
1089

AutoCAD SHX Text
761

AutoCAD SHX Text
756

AutoCAD SHX Text
762/12

AutoCAD SHX Text
761/4

AutoCAD SHX Text
761/4

AutoCAD SHX Text
762/12

AutoCAD SHX Text
1039/1

AutoCAD SHX Text
1039

AutoCAD SHX Text
2127

AutoCAD SHX Text
2138/11

AutoCAD SHX Text
1040/1

AutoCAD SHX Text
2135/2

AutoCAD SHX Text
2138

AutoCAD SHX Text
1027

AutoCAD SHX Text
1032

AutoCAD SHX Text
1040

AutoCAD SHX Text
1031

AutoCAD SHX Text
1031/1

AutoCAD SHX Text
1026

AutoCAD SHX Text
1072

AutoCAD SHX Text
1045

AutoCAD SHX Text
1027/1

AutoCAD SHX Text
1028

AutoCAD SHX Text
1029

AutoCAD SHX Text
1030

AutoCAD SHX Text
1045/1

AutoCAD SHX Text
999/1

AutoCAD SHX Text
1077

AutoCAD SHX Text
1045/3

AutoCAD SHX Text
1072/1

AutoCAD SHX Text
754

AutoCAD SHX Text
1089

AutoCAD SHX Text
761

AutoCAD SHX Text
756

AutoCAD SHX Text
GE

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
GFZ 1,5

AutoCAD SHX Text
NUTZUNGSSCHABLONE PARZ. 14-1 BIS 14-4

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
R = 15

AutoCAD SHX Text
Gas und LWL

AutoCAD SHX Text
R+F

AutoCAD SHX Text
GE

AutoCAD SHX Text
65/45

AutoCAD SHX Text
KV

AutoCAD SHX Text
1,5

AutoCAD SHX Text
0,7

AutoCAD SHX Text
TH=12,0

AutoCAD SHX Text
FH=15,0

AutoCAD SHX Text
2135/2

AutoCAD SHX Text
H a i d

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
Sand

AutoCAD SHX Text
H  a  i  d

AutoCAD SHX Text
H a i d

AutoCAD SHX Text
H a i d

AutoCAD SHX Text
Europaring

AutoCAD SHX Text
Kr SR 12

AutoCAD SHX Text
Bahnlinie Straubing-Miltach

AutoCAD SHX Text
G                  e                  i                  g                  e                  n                  l                  o                  h                  e

AutoCAD SHX Text
AUFSCHÜTTUNG

AutoCAD SHX Text
ANLIEGERSTRASSE

AutoCAD SHX Text
GE

AutoCAD SHX Text
1,5

AutoCAD SHX Text
60/45

AutoCAD SHX Text
0,7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
TH=12,0

AutoCAD SHX Text
FH=15,0

AutoCAD SHX Text
AUFSCHÜTTUNG

AutoCAD SHX Text
R = 15

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
GE

AutoCAD SHX Text
1,5

AutoCAD SHX Text
60/45

AutoCAD SHX Text
0,7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
TH=12,0

AutoCAD SHX Text
FH=15,0

AutoCAD SHX Text
R+F

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
ALTERN. VARIABEL 

AutoCAD SHX Text
R+F

AutoCAD SHX Text
R+F

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
R+F

AutoCAD SHX Text
R+F

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
AUFSCHÜTTUNG

AutoCAD SHX Text
AUFSCHÜTTUNG

AutoCAD SHX Text
AUFSCHÜTTUNG

AutoCAD SHX Text
AUFSCHÜTTUNG

AutoCAD SHX Text
AUFSCHÜTTUNG

AutoCAD SHX Text
GE

AutoCAD SHX Text
1,5

AutoCAD SHX Text
60/45

AutoCAD SHX Text
0,7

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
TH=12,0

AutoCAD SHX Text
FH=15,0

AutoCAD SHX Text
GE

AutoCAD SHX Text
1,5

AutoCAD SHX Text
60/45

AutoCAD SHX Text
0,7

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
TH=12,0

AutoCAD SHX Text
FH=15,0

AutoCAD SHX Text
GE

AutoCAD SHX Text
1,5

AutoCAD SHX Text
60/45

AutoCAD SHX Text
0,7

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
TH=12,0

AutoCAD SHX Text
FH=15,0

AutoCAD SHX Text
ALTERN. VARIABEL 

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
R = 15

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
ABWASSERKANAL	

AutoCAD SHX Text
BEST. KLÄRANLAGE FA. BUCHNER

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
R 146

AutoCAD SHX Text
318,70

AutoCAD SHX Text
318,70

AutoCAD SHX Text
R = 15

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
GE

AutoCAD SHX Text
1,5

AutoCAD SHX Text
60/45

AutoCAD SHX Text
0,7

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
TH=12,0

AutoCAD SHX Text
FH=15,0

AutoCAD SHX Text
MÖGL. HALLENGRÖSSE CA. 60x35 M

AutoCAD SHX Text
Oberflächenwasserrückhalt ZVI

AutoCAD SHX Text
R+F

AutoCAD SHX Text
GE

AutoCAD SHX Text
65/45

AutoCAD SHX Text
KV

AutoCAD SHX Text
1,5

AutoCAD SHX Text
0,7

AutoCAD SHX Text
TH=12,0

AutoCAD SHX Text
FH=15,0

AutoCAD SHX Text
2138

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
1043/13

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
H a i d

AutoCAD SHX Text
H a i d

AutoCAD SHX Text
H  a  i  d

AutoCAD SHX Text
Sand

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1039/1

AutoCAD SHX Text
1039

AutoCAD SHX Text
2127

AutoCAD SHX Text
2138/11

AutoCAD SHX Text
S  a  n  d  e  r   H  e  i  d  e

AutoCAD SHX Text
1040/1

AutoCAD SHX Text
2135/2

AutoCAD SHX Text
U n t e r e s  S a n d f e l d

AutoCAD SHX Text
1027

AutoCAD SHX Text
1032

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
1040

AutoCAD SHX Text
1031

AutoCAD SHX Text
1031/1

AutoCAD SHX Text
Europaring

AutoCAD SHX Text
1026

AutoCAD SHX Text
1072

AutoCAD SHX Text
1045

AutoCAD SHX Text
1027/1

AutoCAD SHX Text
1028

AutoCAD SHX Text
1029

AutoCAD SHX Text
1030

AutoCAD SHX Text
1045/1

AutoCAD SHX Text
G                  e                  i                  g                  e                  n                  l                  o                  h                  e

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
U  n  t  e  r  e  s   S  a  n  d  f  e  l  d

AutoCAD SHX Text
742

AutoCAD SHX Text
Bahnlinie Straubing-Miltach

AutoCAD SHX Text
Kr SR 12

AutoCAD SHX Text
999/1

AutoCAD SHX Text
1077

AutoCAD SHX Text
1045/3

AutoCAD SHX Text
1072/1

AutoCAD SHX Text
754

AutoCAD SHX Text
1089

AutoCAD SHX Text
761

AutoCAD SHX Text
756

AutoCAD SHX Text
762/12

AutoCAD SHX Text
761/4

AutoCAD SHX Text
761/4

AutoCAD SHX Text
762/12

AutoCAD SHX Text
1039/1

AutoCAD SHX Text
1039

AutoCAD SHX Text
2127

AutoCAD SHX Text
2138/11

AutoCAD SHX Text
1040/1

AutoCAD SHX Text
2135/2

AutoCAD SHX Text
2138

AutoCAD SHX Text
1027

AutoCAD SHX Text
1032

AutoCAD SHX Text
1040

AutoCAD SHX Text
1031

AutoCAD SHX Text
1031/1

AutoCAD SHX Text
1026

AutoCAD SHX Text
1072

AutoCAD SHX Text
1045

AutoCAD SHX Text
1027/1

AutoCAD SHX Text
1028

AutoCAD SHX Text
1029

AutoCAD SHX Text
1030

AutoCAD SHX Text
1045/1

AutoCAD SHX Text
999/1

AutoCAD SHX Text
1077

AutoCAD SHX Text
1045/3

AutoCAD SHX Text
1072/1

AutoCAD SHX Text
754

AutoCAD SHX Text
1089

AutoCAD SHX Text
761

AutoCAD SHX Text
756

AutoCAD SHX Text
DECKBLATT NR. 8 ZUM B- UND GOP - ERSCHLIESSUNG HAFEN OST

AutoCAD SHX Text
SÄMTLICHE WEITEREN FESTSETZUNGEN DER RECHTSKRÄFTIGEN FASSUNG VON 1994 BEHALTEN

AutoCAD SHX Text
UNVERÄNDERT IHRE GÜLTIGKEIT

AutoCAD SHX Text
Straubing, den ...........................................

AutoCAD SHX Text
Straubing, den ...........................................

AutoCAD SHX Text
AUFGESTELLT

AutoCAD SHX Text
FON  09422/8054-50,   FAX  8054-51

AutoCAD SHX Text
ELSA-BRÄNDSTRÖM-STR. 3, 94327 BOGEN

AutoCAD SHX Text
INTERNET:           www.eska-bogen.de

AutoCAD SHX Text
16-77

AutoCAD SHX Text
STRAUBING-BOGEN

AutoCAD SHX Text
NIEDERBAYERN

AutoCAD SHX Text
Straubing, den ...........................................

AutoCAD SHX Text
Der ZVH Straubing-Sand hat mit Beschluß vom ............. das Deckblatt gem. § 10 Abs. 2 BauGB und Art. 91 Abs. 3 BayBO in der Fassung vom ............. genehmigt und als Satzung beschlossen.

AutoCAD SHX Text
Der ZVH Straubing-Sand hat gem. §10 Abs. 3 BauGB das Deckblatt zum Bebauungs- mit Grünordnungsplan ortsüblich bekannt gemacht. Damit tritt das Deckblatt mit Begründung in Kraft.  

AutoCAD SHX Text
4. INKRAFTTRETEN

AutoCAD SHX Text
3. GENEHMIGUNG

AutoCAD SHX Text
LANDKREIS:

AutoCAD SHX Text
REG.-BEZIRK:

AutoCAD SHX Text
VERBAND:

AutoCAD SHX Text
OKTOBER 16

AutoCAD SHX Text
HEIGL

AutoCAD SHX Text
Ergänzungen des Baubestandes,

AutoCAD SHX Text
Geä.   Anlass           von

AutoCAD SHX Text
Bea.

AutoCAD SHX Text
Gepr.

AutoCAD SHX Text
ESKA

AutoCAD SHX Text
der topographischen Gegebenhei-

AutoCAD SHX Text
ten sowie der ver- und entsor-

AutoCAD SHX Text
gungstechnischen Einrichtungen

AutoCAD SHX Text
erfolgte am .............. (keine amt-

AutoCAD SHX Text
liche Vermessungsgenauigkeit).

AutoCAD SHX Text
Aussagen über Rückschlüsse auf

AutoCAD SHX Text
die Untergrundverhältnisse und die

AutoCAD SHX Text
Bodenbeschaffenheit können weder

AutoCAD SHX Text
aus den amtlichen Karten noch

AutoCAD SHX Text
aus Zeichnungen und Text abge-

AutoCAD SHX Text
NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN:

AutoCAD SHX Text
Für nachrichtlich übernommene

AutoCAD SHX Text
Planungen und Gegebenheiten kann

AutoCAD SHX Text
keine Gewähr übernommen werden.

AutoCAD SHX Text
Für die Planung behalten wir uns

AutoCAD SHX Text
Ohne unsere Zustimmung darf die

AutoCAD SHX Text
Planung nicht geändert werden.

AutoCAD SHX Text
URHEBERRECHT:

AutoCAD SHX Text
alle Rechte vor.

AutoCAD SHX Text
UNTERGRUND:

AutoCAD SHX Text
leitet werden.

AutoCAD SHX Text
Amtliche Flurkarten der Vermes-

AutoCAD SHX Text
sungsämter im Maßstab 1:1000.

AutoCAD SHX Text
Stand der Vermessung vom Jahr

AutoCAD SHX Text
.............. . Nach Angabe des Ver-

AutoCAD SHX Text
messungsamtes zur genauen Maß-

AutoCAD SHX Text
entnahme nur bedingt geeignet.

AutoCAD SHX Text
Vergrößert aus der amtlichen bay-

AutoCAD SHX Text
erischen Höhenflurkarte vom Maß-

AutoCAD SHX Text
stab 1:5000 auf den Maßstab

AutoCAD SHX Text
1:1000. Zwischenhöhen sind zeich-

AutoCAD SHX Text
nerisch interpoliert. Zur Höhenent-

AutoCAD SHX Text
nahme für ingenieurtechnische

AutoCAD SHX Text
Zwecke nur bedingt geeignet.

AutoCAD SHX Text
HÖHENSCHICHTLINIEN:

AutoCAD SHX Text
ERGÄNZUNGEN:

AutoCAD SHX Text
PLANUNTERLAGEN:

AutoCAD SHX Text
OKTOBER 16

AutoCAD SHX Text
Der ZVH Straubing-Sand hat in der Sitzung vom 20.10.2016 die Änderung des Bebauungs- mit Grünordnungsplanes beschlossen.

AutoCAD SHX Text
1. AUFSTELLUNGS-

AutoCAD SHX Text
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB und der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauG erfolgte vom ............. bis ............. Die öffentliche Auslegung des Deckblattes mit Begründung in der Fassung vom ............. gem. § 3 Abs. 2 BauGB und die Einholung der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte vom ............. bis .............. Die beiden Verfahrensschritte erfolgten dabei gem. § 4a Abs 2 BauGB jeweils gleichzeitig.

AutoCAD SHX Text
BESCHLUSS

AutoCAD SHX Text
2. BETEILIGUNG

AutoCAD SHX Text
ZWECKVERBAND  HAFEN STRAUBING-SAND (ZVH)

AutoCAD SHX Text
   / SATZUNG

AutoCAD SHX Text
LEGENDE

AutoCAD SHX Text
6. VERKEHRSFLÄCHEN

AutoCAD SHX Text
4. ÜBERBAUBARE FLÄCHEN

AutoCAD SHX Text
3. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

AutoCAD SHX Text
2. ART DER BAULICHEN NUTZUNG

AutoCAD SHX Text
EIN- UND AUSFAHRTEN (MAX. BREITE 8 M)

AutoCAD SHX Text
STRASSENBEGRENZUNGSLINIE

AutoCAD SHX Text
BAUGRENZE

AutoCAD SHX Text
THMAXMAX

AutoCAD SHX Text
MAX. ZULÄSSIGE TRAUFHÖHE VON GEBÄUDEN

AutoCAD SHX Text
FHMAXMAX

AutoCAD SHX Text
MAX. ZULÄSSIGE GESAMTHÖHE VON GEBÄUDEN

AutoCAD SHX Text
IV

AutoCAD SHX Text
Z. B. MAX. ZULÄSSIGE BAUMASSENZAHL

AutoCAD SHX Text
7,0

AutoCAD SHX Text
Z. B. MAX. ZULÄSSIGE GESCHOSSFLÄCHENZAHL

AutoCAD SHX Text
1,5

AutoCAD SHX Text
Z. B. MAX. ZULÄSSIGE GRUNDFLÄCHENZAHL

AutoCAD SHX Text
0,7

AutoCAD SHX Text
GEWERBEGEBIET  (NACH § 8 BauNVO) -

AutoCAD SHX Text
GE  

AutoCAD SHX Text
JEWEILS MAX. ZULÄSSIGE ANZAHL DER VOLLGESCHOSSE

AutoCAD SHX Text
8-11

AutoCAD SHX Text
BEREICH OHNE EIN- UND AUSFAHRT

AutoCAD SHX Text
SICHTFELD AN EINMÜNDUNGEN IN ÖFFENTLICHEN STRASSEN

AutoCAD SHX Text
ÖFFENTLICHER RAD- UND FUSSWEG 

AutoCAD SHX Text
R+F

AutoCAD SHX Text
UNZULÄSSIG SIND: NUTZUNGEN NACH § 8 ABS. 3 NR. 1, 2 UND 3 BauNVO

AutoCAD SHX Text
I. FESTSETZUNGEN DES BEBAUUNGSPLANES (AUSZUG)

AutoCAD SHX Text
1. GELTUNGSBEREICH

AutoCAD SHX Text
GRENZE GELTUNGSBEREICH DES B-PLANES VON 1994

AutoCAD SHX Text
7. SCHALLSCHUTZ (ZULÄSSIGE FLÄCHENBEZOGENE SCHALLEISTUNGSPEGEL Lw'')

AutoCAD SHX Text
II. FESTSETZUNGEN ZUR GRÜNORDNUNG (AUSZUG)

AutoCAD SHX Text
2. LANDSCHAFT

AutoCAD SHX Text
1. GRÜNFLÄCHEN

AutoCAD SHX Text
ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT

AutoCAD SHX Text
FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
SCHUTZPFLANZUNGEN

AutoCAD SHX Text
STRASSENRAUMS MIT PFLANZGEBOT

AutoCAD SHX Text
STARK DURCHGRÜNTE MISCHZONE ENTLANG DES ÖFFENTLICHEN 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
Ö

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
Ö

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
ÖFFENTLICHE STRASSE

AutoCAD SHX Text
MAIL:               info@eska-bogen.de

AutoCAD SHX Text
GAS-, STROMLEITUNGEN

AutoCAD SHX Text
DIE MIT PFEIL DARGESTELLTEN STICHSTRASSEN EINSCHL. DER WENDEPLATTE SIND IN IHRER ANZAHL UND LAGE VARIABEL UND/ODER VERSCHIEBBAR.

AutoCAD SHX Text
1.1 PRIVATE GRÜNFLÄCHEN

AutoCAD SHX Text
WALDARTIGE RANDBEPFLANZUNG UND SONSTIGE WALDARTIGE PFLANZUNGEN

AutoCAD SHX Text
1.2 ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN

AutoCAD SHX Text
DECKBLATT NR. 8

AutoCAD SHX Text
14-1 bis 4

AutoCAD SHX Text
GE  

AutoCAD SHX Text
ERGÄNZENDE FESTSETZUNGEN ZUM DECKBLATT NR. 8

AutoCAD SHX Text
2. ART DER BAULICHEN NUTZUNG

AutoCAD SHX Text
I. FESTSETZUNGEN DES BEBAUUNGSPLANES

AutoCAD SHX Text
STRASSENBEGLEITENDE GRÜNFLÄCHEN: DOPPELALLEE

AutoCAD SHX Text
GEWERBEGEBIET  (NACH § 8 BauNVO) -

AutoCAD SHX Text
UNZULÄSSIG SIND: NUTZUNGEN NACH § 8 ABS. 3 NR. 1, 2 UND 3 BauNVO

AutoCAD SHX Text
(WOHNUNGEN FÜR AUFSICHTS- UND BEREITSCHAFTSPERSONEN FÜR BETRIEBSINHABER

AutoCAD SHX Text
UND BETRIEBSLEITER; ANLAGEN FÜR KIRCHLICHE, KULTURELLE, SOZIALE UND

AutoCAD SHX Text
GESUNDHEITLICHE ZWECKE; VERGNÜGUNGSSTÄTTEN)

AutoCAD SHX Text
DERZEIT GÜLTIGER B- U. GOP

AutoCAD SHX Text
GE8-118-11

AutoCAD SHX Text
60 / 45 dB(A)/QM

AutoCAD SHX Text
TAG BZW. NACHT

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14-1 bis 4

AutoCAD SHX Text
GE  

AutoCAD SHX Text
BISHERIGE TEILFLÄCHEN GEWERBEGEBIETE GE   WERDEN DURCH GE  ERSETZT;

AutoCAD SHX Text
8-12

AutoCAD SHX Text
9-11

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
GE8+128+12

AutoCAD SHX Text
60 / 45 dB(A)/QM

AutoCAD SHX Text
7. SCHALLSCHUTZ (ZULÄSSIGE FLÄCHENBEZOGENE SCHALLEISTUNGSPEGEL Lw'')

AutoCAD SHX Text
TAG BZW. NACHT

AutoCAD SHX Text
GE1515

AutoCAD SHX Text
60 / 52 dB(A)/QM

AutoCAD SHX Text
TAG BZW. NACHT

AutoCAD SHX Text
GRENZE GELTUNGSBEREICH DECKBLATT 8

AutoCAD SHX Text
GE  WIRD VERKLEINERT, GE  WIRD VERGRÖSSERT

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
RELVANZGRENZE NACH DIN 45691:2006-12: EIN VORHABEN ERFÜLLT AUCH DANN DIE SCHALL-TECHNISCHEN FESTSETZUNGEN DES BEBAUUNGSPLANES, WENN DER BEURTEILUNGSPEGEL L  DEN IMMISSIONSRICHTWERT NACH DER TA LÄRM UM MINDESTENS 15 dB  UNTERSCHREITET (RELEVANZGRENZE)

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
GEHÖLZSTREIFEN ZWISCHEN DEN GRUNDSTÜCKEN 14-2/14-3 SOWIE 14-3/14-4

AutoCAD SHX Text
BREITE: JE 3 M, EVTL. ZAUNVERLÄUFE PARZELLENSEITIG

AutoCAD SHX Text
BLÜHSTREIFEN ZUR KREISSTRASSE SR 12 UND ENTLANG DER BEIDEN ZUFAHRTEN 

AutoCAD SHX Text
INS INDUSTRIEGEBIET:

AutoCAD SHX Text
EXTENSIVE WIESENFLÄCHEN MIT AUTOCHTHONEM SAATGUT

AutoCAD SHX Text
BREITE: 5 M BZW. 3 M, EVTL. ZAUNVERLÄUFE PARZELLENSEITIG

AutoCAD SHX Text
BLÜHSTREIFEN ENTLANG DER PARALLEL VERLAUFENDEN ERSCHLIESSUNGSSTRASSE 

AutoCAD SHX Text
MIT FESTGESETZTER BAUMPFLANZUNG:

AutoCAD SHX Text
EXTENSIVE WIESENFLÄCHEN MIT AUTOCHTHONEM SAATGUT

AutoCAD SHX Text
SOWIE BEIDSEITS DES FUSSWEGES ZUM/VOM GEPL. BAHNHALTEPUNKT

AutoCAD SHX Text
BREITE: JE 5 M, EVTL. ZAUNVERLÄUFE PARZELLENSEITIG

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
r





 
LGA Immissions- und Arbeitsschutz GmbH 
 
 
Nach § 29 b BImSchG bekannt gegebene Stelle zur  
Ermittlung von Geräuschen nach § 26 BImSchG. 
 

Das Gutachten umfasst 12 Seiten und 2 Anlagen mit insgesamt 6 Seiten.  

160189_ ZVH BBP 8.Änderung  Seite 1 von 12 
 
LGA Immissions- und Arbeitsschutz GmbH Bankverbindung: Geschäftsführer: 
Christian-Hessel-Str. 1 • 90427 Nürnberg HypoVereinsbank Nbg. Dr. George Al-Shorachi, Günter Knerr 
Tel.: (09 11) 12 076 - 440  /  Fax: - 449 BLZ 760 200 70 Registergericht: Amtsgericht Nürnberg HRB 19157 
http://www.lga-umwelt.de Kontonummer 349860970 Sitz: Nürnberg 
USt.-ID: DE221091382 SWIFT(BIC): HYVEDEMM460 IBAN: DE19 7602 0070 0349 8609 70 
 
- Jede Veröffentlichung - auch in Kürzung oder Auszug - bedarf der vorherigen Zustimmung der LGA Immissions- und Arbeitsschutz GmbH. - 

 

GUTACHTEN 
Nr. 160189 
vom 07.12.2016 

 
 
 
 
 
 

AUFTRAGGEBER: Zweckverband Hafen Straubing-Sand 

Europaring 4 

 D-94315 Straubing 

 

AUFTRAG: --- 

 vom 29.11.2016 

 

  

 

INHALT: Schalltechnische Untersuchung zur 8. Änderung des B-Plans 

„Industriegebiet mit Hafen Straubing-Sand“ – Erschließung 

Hafen Ost 

  

  

 

SACHVERSTÄNDIGER: Andreas Jacobsen 

 Telefon: +49 (911) 12 076-465 

 Telefax: +49 (911) 12 076-449 

 E-Mail: andreas.jacobsen@lga-umwelt.de 

 
 

  



LGA Immissions- und Arbeitsschutz GmbH 
Gutachten Nr. 160189 

160189_ ZVH BBP 8.Änderung Seite 2 von 12 

INHALTSVERZEICHNIS 
Seite 

1 SACHVERHALT UND AUFTRAG 3 

2 BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN 3 

2.1 Vorschriften und Richtlinien 3 

2.2 Sonstiges 3 

3 SITUATION UND ÖRTLICHE VERHÄLTNISSE 4 

4 IMMISSIONSORTE UND ORIENTIERUNGSWERTE 6 

5 BEURTEILUNG DER VORGESCHLAGENEN ÄNDERUNGEN 9 

6 ZUSAMMENFASSUNG 10 

 

 

Anlagen 

Anlage 1: Lageplan BBP, Maßstab 1:12500 (1 Seite) 

Anlage 2: Ergebnisliste Kontingentierung (5 Seite) 

 

  



LGA Immissions- und Arbeitsschutz GmbH 
Gutachten Nr. 160189 

160189_ ZVH BBP 8.Änderung Seite 3 von 12 

1 SACHVERHALT UND AUFTRAG 

Der Zweckverband Hafen Straubing-Sand (ZVH) beabsichtigt im östlichen Bereich des rechts-

kräftigen Bebauungs- und Grünordnungsplans „Industriegebiet mit Hafen Straubing-Sand“ 

einen Gewerbebetrieb anzusiedeln zu lassen. Der Bebauungsplan weist für diese Fläche ei-

nen zulässigen flächenbezogenen Schallleistungspegel von L‘‘W = 60/45 dB(A)/m² tags/nachts 

aus. Durch eine schalltechnische Voruntersuchung /2.2.7/ wurde festgestellt, dass für den An-

siedelungsbereich in der Nachtzeit ein flächenbezogenen Schallleistungspegel von 

L‘‘W nachts = 52 dB(A)/m² benötigt wird. 

Die LGA Immissions- und Arbeitsschutz GmbH wurde vom ZVH beauftragt, eine schalltechni-

sche Untersuchung durchzuführen. Hierbei soll geprüft werden, inwieweit die vorhandenen 

Restkontingente eine Erhöhung des zulässigen flächenbezogenen Schallleistungspegels für 

den geplanten Ansiedelungsbereich ermöglichen.  

2 BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN 

2.1 Vorschriften und Richtlinien 

 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 2.1.1

 DIN 18005-1:2002, Schallschutz im Städtebau, Grundlagen und Hinweise für die Pla-2.1.2

nung 

 DIN 18005 Beiblatt 1:1987 „Schallschutz im Städtebau – Berechnungsverfahren – 2.1.3

Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung1 

2.2 Sonstiges 

 Bebauungs- und Grünordnungsplan Industriegebiet mit Hafen Straubing-Sand, Deck-2.2.1

blatt 8. Änderung 

 LGA: Gutachten Nr. 99234718 vom 19.01.1993 2.2.2

 LGA: Gutachten Nr. 8451162 vom 13.01.2006, Ansiedelung einer Tankstelle 2.2.3

 Immissionstechnische Untersuchung Nr. 4077/06 der Ingenieurgesellschaft für Techni-2.2.4

sche Akustik, Schall- und Wärmeschutz mbH (PMI), Ansiedelung der Fa. Sennebogen 

 TRLP: Gutachten Nr. 21177403-002 vom 23.01.2012 2.2.5

 LGA IA: Gutachten Nr. 150162 vom 26.02.2015, Erweiterung nach Südosten 2.2.6

 Kramer Schalltechnik GmbH: Voruntersuchung vom 25.09.2016 2.2.7

 Landschaftsarchitekturbüro Eska: Digitaler BBP Deckblatt 8, Stand 29.11.2016 2.2.8

                                                
1
 Diese Ausgabe der DIN 18005-1 ist nicht mehr gültig. Die schalltechnischen Berechnungen in /2.2.2/ für den Be-
bauungsplan erfolgten 1993 nach dieser Ausgabe 
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3 SITUATION UND ÖRTLICHE VERHÄLTNISSE 

Nordöstlich der Stadt Straubing, unmittelbar an der Donau gelegen, betreibt der ZVH den Do-

nauhafen und einen Industrie-, Gewerbe- und Logistikpark mit einer Gesamtfläche von 218 ha.  

Die Abbildung 1 zeigt die Lage des Plangebietes und die von der Änderung betroffenen Flä-

chen (rote Markierung).  

 
Abbildung 1 Plangebiet mit Änderungsfläche 
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Zur Vorbereitung einer Ansiedelung eines großflächigen Gewerbebetriebes im Osten sind Än-

derungen am Zuschnitt der Gewerbeflächen und an der Straßenführung gegenüber der ur-

sprünglichen Planung vorzunehmen. Die nördliche Stichstraße mit Wendehammer wird weiter 

nach Norden verschoben und etwas verlängert. Die Fläche GE 8 wird damit verkleinert. Die 

mittlere Straße soll gänzlich entfallen. Die südliche Stichstraße soll weiter nach Norden ver-

schoben und verkürzt werden. Dadurch wird die im Süden gelegene Fläche GE 12 insgesamt 

vergrößert und der Zufahrtsbereich des geplanten KV-Terminals neu geordnet. Die bisherigen 

Teilflächen GE 9 bis GE 11 werden zu einer größeren zusammenhängenden Fläche GE 15 

verschmolzen. Es ist geplant, den zulässigen flächenbezogenen Schallleistungspegel für diese 

ca. 88.000 m² große Fläche GE 15 in der Nachtzeit von derzeit 45 dB(A)/m² auf 52 dB(A)/m² 

zu erhöhen. Der Tagwert von 60 dB(A)/m² bleibt unverändert.  

In der nachfolgenden Abbildung 2 ist der von der Änderung betroffene Bereich des Bebau-

ungsplans in der derzeit gültigen Fassung mit der geplanten 8. Änderung dargestellt. 

 
Abbildung 2 Bebauungs- und Grünordnungsplan (links: derzeit gültiger BBP, rechts: Änderung) 
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4 IMMISSIONSORTE UND ORIENTIERUNGSWERTE 

Für das Industriegebiet mit Donauhafen Straubing-Sand existiert ein Bebauungsplan /2.2.1/ in 

dem für die gewerblich zu nutzenden Flächen flächenbezogene Schallleistungspegel LW“ für 

die Tag- und die Nachtzeit festgelegt sind. Die Festlegungen basieren auf Berechnungen nach 

der damals gültigen Ausgabe der für die Bauleitplanung anzuwendenden DIN-Norm und 

wurden in dem schalltechnischen Gutachten Nr. 99234718 der LGA vom 19.01.1993 /2.2.2/ 

dargelegt. Die diesen Festlegungen zu Grunde liegenden Immissionsorte im Umfeld des 

Industriegebietes und die dort geltenden Orientierungswerte (OW) sind in der Tabelle 1 

zusammengestellt. 

Immissionsort Einstufung 
OW [dB(A)] 

tags nachts 

IO 2 
Donauweg 37, FlNr. 981  
Wohngebäude 

MD/MI 60 45 

IO 4 
Aitrachstr. 86, FlNr. 180  
Wohngebäude  

MD 60 45 

IO 5 
Hunderdorfer Str. 23a, FlNr. 2080/2  
Wohngebäude  

WA 55 40 

IO 6 
Hunderdorfer Str. 1, FlNr. 747 
Wohngebäude  

MD/MI 60 45 

IO 7 
Donauweg 10, FlNr. 1081/2 
Wohngebäude  

MD 60 45 

Tabelle 1 Betrachtete Immissionsorte in /2.2.2/ 

In der Tabelle 2 und der Tabelle 3 sind für alle gewerblich zu nutzenden Flächen die sich an 

den einzelnen Immissionsorten ergebenden Orientierungswertanteile (OWA) entsprechend 

dem schalltechnischen Gutachten /2.2.2/ zusammengestellt. Die in den nachfolgenden 

Tabellen dargestellten übergeordneten Teilbereiche setzen sich aus einzelnen Teilflächen 

zusammen. Siehe hierzu Tabelle 8, Seite 12. 

Teilbereich 
OWA [dB(A)] am Immissionsort 

2 4 5 6 7 

GI-Hafen 52,3 41,5 37,9 40,2 44,0 

GI-Mitte 47,4 43,6 44,5 50,9 47,7 

GI-NW 40,4 45,8 37,6 36,9 36,9 

GE-W 34,7 44,1 37,2 35,8 33,2 

GE-SW 34,3 40,3 49,0 48,2 36,2 

GE-O 49,5 32,2 33,4 43,1 49,9 

Summe 55,2 50,6 51,0 53,6 52,9 

Restkontingent 58,3 59,5 52,8 58,9 59,1 

OW 60 60 55 60 60 

Tabelle 2 OWA-Tagzeit nach /2.2.2/ 
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Teilbereich 
OWA [dB(A)] am Immissionsort 

2 4 5 6 7 

GI-Hafen 43,0 34,2 30,4 32,5 35,7 

GI-Mitte 39,2 36,2 37,2 43,7 39,8 

GI-NW 35,4 40,8 32,6 31,9 31,9 

GE-W 24,8 34,1 27,2 25,8 23,2 

GE-SW 19,0 25,1 32,4 33,2 21,1 

GE-O 34,5 17,3 18,3 28,1 34,9 

Summe 45,4 43,3 40,2 44,8 42,6 

Restkontingent - 40,1 - 31,5 41,3 

OW 45 45 40 45 45 

Tabelle 3 OWA-Nachtzeit nach /2.2.2/ 

Aufgrund der geplanten Ansiedlung einer Tankstelle wurde der zulässige flächenbezogene 

Schallleistungspegel für den Teilfläche „GE-Service“2 um 5 dB(A)/m² zur Tag- und Nachtzeit 

erhöht und der Bebauungsplan 2007 entsprechend geändert (Deckblatt: 3. Änderung). Dieser 

Änderung liegt das Gutachten /2.2.3/ zu Grunde. Die Teilfläche GE-Service befindet sich im 

Teilbereich GE-SW. 

Im Zusammenhang mit der Ansiedlung der Firma Sennebogen wurden im Jahr 2008 

Änderungen des Bebauungsplanes (Deckblatt: 4. Änderung) im Teilbereich GE-SW 

vorgenommen. Zu dieser Änderung wurde die immissionstechnische Untersuchung /2.2.4/ 

erstellt. Im Zuge der Erhöhung der flächenbezogenen Schallleistungspegel wurde ein 9 m 

hoher Lärmschutzwall am westlichen Rand des Teilbereiches GE-SW errichtet.  

Zur Vorbereitung der Errichtung einer KV-Anlage wurden auf dem östlichen Abschnitt des 

Teilbereiches GE-O die flächenbezogenen Schallleistungspegel erhöht und die Fläche in 

Richtung Norden erweitert. Hierzu wurde im Jahr 2012 eine Änderungen des 

Bebauungsplanes im Teilbereich GE-O vorgenommen (Deckblatt: 6. Änderung). Zu dieser 

Änderung wurde die immissionstechnische Untersuchung /2.2.5/ erstellt.  

Im Zuge der Umwidmung einer im Nordwesten gelegene GI - Fläche in eine Ökologiefläche 

und der Erweiterung des Teilbereiches GE-O um eine zusätzliche Gewerbefläche in Richtung 

Süden wurde der Bebauungsplan geändert (Deckblatt 7. Änderung). Für die neue 

Gewerbefläche „GE 143“ wurden flächenbezogene Schallleistungspegel von 

L“W tags = 60 dB(A)/m2 und L“W nachts = 45 dB(A)/m2 festgelegt.  

                                                
2
 In /2.2.2/ als Teilfläche 16 des GE-SW bezeichnet. 

3
 In /2.2.6/ als Teilfläche 15 Neu bezeichnet 
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In der Tabelle 4 und der Tabelle 5 sind für alle gewerblich zu nutzenden Teilbereiche die sich 

einschließlich der 7. Änderung an den einzelnen Immissionsorten ergebenden 

Orientierungswertanteile (OWA) zusammengestellt. 

Teilbereich 
OWA [dB(A)] am Immissionsort 

2 4 5 6 7 

GI-Hafen 52,3 41,5 37,9 40,2 44,0 

GI-Mitte 47,4 43,6 44,5 50,9 47,7 

GI-NW 40,4 45,8 37,6 36,9 36,9 

GE-W 34,7 44,1 37,2 35,8 33,2 

GE-SW 34,3 45,4 51,0 53,7 36,2 

GE-O 52,5 33,4 34,4 45,8 53,1 

Summe 56,2 51,4 52,5 56,4 54,8 

Restkontingent 57,7 59,4 51,5 57,5 58,5 

OW 60 60 55 60 60 

Tabelle 4 OWA-Tagzeit, Stand 7. Änderung 

Teilbereich 
OWA [dB(A)] am Immissionsort 

2 4 5 6 7 

GI-Hafen 43,0 34,2 30,4 32,5 35,7 

GI-Mitte 39,2 36,2 37,2 43,7 39,8 

GI-NW 35,4 40,8 32,6 31,9 31,9 

GE-W 24,8 34,1 27,2 25,8 23,2 

GE-SW 19,0 25,3 29,0 33,2 21,1 

GE-O 35,3 17,4 18,5 31,5 35,8 

Summe 45,5 43,3 39,8 45,0 42,7 

Restkontingent - 40,2 26,5 - 41,1 

OW 45 45 40 45 45 

Tabelle 5 OWA-Nachtzeit, Stand 7. Änderung 
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5 BEURTEILUNG DER VORGESCHLAGENEN ÄNDERUNGEN 

Die zwischen dem Europaring und der geplanten KV-Anlage gelegenen Gewerbeflächen GE 9 

bis GE 11 im Teilbereich GE-O sollen zu einer neuen Gewerbefläche GE 15 

zusammengefasst werden. Die Flächen GE 9 bis GE 11 verfügen derzeit über flächen-

bezogene Schallleistungspegel von L“W tags = 60 dB(A)/m2 und L“W nachts = 45 dB(A)/m2. Für die 

zusammengefasste Gewerbefläche GE 15 soll der flächenbezogene Schallleistungspegel in 

der Nachtzeit um 7 dB auf L“W nachts = 52 dB(A)/m2 erhöht werden. Der Tagwert von 

L“W tags = 60 dB(A)/m2 bleibt unverändert.  

Es ist zu prüfen, ob die durch die Änderung des flächenbezogenen Schallleistungspegels für 

die Teilfläche GE 15 hervorgerufenen Geräuschimmissionen zusammen mit den Geräuschan-

teilen der bestehenden Industrie- und Gewerbeflächen die zulässigen OW einhalten. Dazu 

wurden ausgehend von den festgesetzten flächenbezogenen Schallleistungspegeln und den 

für die zusammengefasste Gewerbefläche GE 15 vorgesehenen flächenbezogenen Schallleis-

tungspegeln von L“W tags = 60 dB(A)/m2 und L“W nachts = 52 dB(A)/m2 die sich ergebenden OWA 

berechnet. 

Die Berechnung wurden mit einem dem Rechenprogramm „IMMI“ (Version 2016 der Fa. Wöl-

fel Engineering GmbH + Co. KG) entsprechend der ursprünglich geltenden Ausgabe der DIN 

18005-1 durchgeführt. 

Für das vorliegende Gutachten wurde erstmalig für den Gesamtbereich des Plangebietes ein 

georeferenzierter Lageplan /2.2.8/ hinterlegt und alle einzelnen Teilflächen wurden entspre-

chend digitalisiert. Bei der Ausbreitungsrechnung wurde außerdem der Lärmschutzwall am 

westlichen Rand der Fläche GE-SW berücksichtigt.  

Es ergeben sich die in den nachfolgenden Tabelle 6 und Tabelle 7 dargestellten OWA zur 

Tag- und Nachtzeit.  

Teilbereich 
OWA [dB(A)] am Immissionsort 

2 4 5 6 7 

GI-Hafen 49,9 39,6 36,4 38,9 41,7 

GI-Mitte 47,6 42,6 43,5 51,2 48,1 

GI-NW 40,3 48,5 39,7 38,6 37,1 

GE-W 31,3 39,3 34,8 33,9 29,9 

GE-SW 40,0 45,3 50,6 55,0 41,5 

GE-O 51,5 33,9 36,3 49,8 52,7 

Summe 55,0 51,6 52,0 57,5 54,5 

Restkontingent 58,3 59,3 52,0 56,4 58,6 

OW 60 60 55 60 60 

Tabelle 6 OWA-Tagzeit, GE 15 L“W = 60 dB(A)/m² 
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Teilbereich 
OWA [dB(A)] am Immissionsort 

2 4 5 6 7 

GI-Hafen 40,7 32,3 29,1 31,3 33,6 

GI-Mitte 39,3 35,2 36,2 43,9 40,2 

GI-NW 35,3 43,5 34,7 33,6 32,1 

GE-W 21,3 29,3 24,8 23,9 19,9 

GE-SW 18,8 25,2 28,6 35,2 20,1 

GE-O 36,8 21,2 23,1 35,3 39,3 

Summe 44,6 44,6 39,6 45,5 43,7 

Restkontingent 34,5 34,5 29,6 - 39,1 

OW 45 45 40 45 45 

Tabelle 7 OWA-Nachtzeit, GE 15 L“W = 52 dB(A)/m² 

Die Tabelle 6 und die Tabelle 7 zeigen, dass auch mit den erhöhten Geräuschimmissionen der 

Teilfläche GE 15 die OW an allen Immissionsorten eingehalten bzw. unterschritten werden.  

Es sind somit auf der vorgesehenen Teilfläche GE 15 flächenbezogene Schallleistungspegel 

von L“W tags = 60 dB(A)/m2 und L“W nachts = 52 dB(A)/m2 möglich.  

Es ergeben sich durch das Digitalisieren mit der erhöhten Genauigkeit Abweichungen der 

OWA durch die einzelnen Teilbereiche. In der Summe ergibt sich dennoch eine gute 

Übereinstimmung mit den Ergebnissen vorhergehenden Betrachtungen. 

6 ZUSAMMENFASSUNG 

Die Berechnungen zeigen, dass für die Teilfläche GE 15 ein flächenbezogene 

Schallleistungspegel von L“W tags = 60 dB(A)/m2 und die Erhöhung des flächenbezogenen 

Schallleistungspegel von L“W nachts = 45 dB(A)/m2 auf L“W nachts = 52 dB(A)/m2 möglich sind. Es 

stehen auch nach der Erhöhung des Emissionskontingents auf der Teilfläche GE 15 an allen 

Immissionsorten zur Tagzeit noch Restkontingente zur Verfügung. Zur Nachtzeit ist das 

Restkontingent am Immissionsort 6 erschöpft.  
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Das Industriegebiet mit Hafen Straubing-Sand besteht derzeit aus 43 Teilflächen. Diese 

Teilflächen wurden analog zur Betrachtung im Ursprungsgutachten /2.2.2/ für die 

Berechnungen zu Teilbereichen zusammengefasst. In der nachfolgenden Tabelle 8 sind die 

einzelnen Teilflächen mit den dazugehörigen flächenbezogenen Schallleistungspegeln für die 

Tag- und Nachtzeit sowie die Zuordnung zu den Teilbereichen dargestellt.  

Teilfläche Teilbereich Flächenbezogener Schallleistungspegel L‘‘W 
in [dB(A)/m²] 

Tag Nacht 

GI 1 
GI-NW 

65 60 

GI GVZ 65 60 

GE GVZ 
GE-W 

60 50 

GE 1 60 50 

GI 3 

GI-Mitte 

65 58 

GI 4 65 58 

GI 5 65 58 

GI 6 65 58 

GI 7 65 55 

GI 8 65 55 

GI 9 65 58 

GI 10 65 58 

GI 11 65 58 

GE 2.1-2.4 

GE-SW 

60 45 

GI 12.1/12.3 70 47 

GI 12.2/12.4 70 45 

GI 13.1-13.4 70 47 

GI 14 70 45 

GE 6.1/6.2 60 45 

GE 7 60 45 

GE 7.1/7.2 60 45 

GE Service 65 50 

SO Hafen 1 

GI-Hafen 

65 58 

SO Hafen 2 65 58 

SO Hafen 3 65 55 

SO Hafen 4 65 52 

GI 2 65 55 

GE 13 60 45 

GE 8 

GE-O 

60 45 

GE 15 60 52 

GE 12 60 45 

GE KV 65 45 

GE 14 60 45 

Tabelle 8 Gewerbeflächen mit den zugehörigen flächenbezogenen Schallleistungspegeln 
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Es wird noch darauf hingewiesen, dass bei der Ermittlung der Orientierungswertanteile für die 

Teilflächen die Schallausbreitungsrechnung nach DIN 18005-1:1987 (Gleichung 16) erfolgen 

muss. Das Berechnungsverfahren ist im Gutachten Nr. 99234718 der LGA vom 19.01.1993 

erläutert. 

Es bestehen keine Bedenken, die schalltechnischen Festsetzungen zum Bebauungsplan um 

eine Relevanzgrenze wie folgt zu ergänzen: 

Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplans, 

wenn der Beurteilungspegel Lr den Immissionsrichtwert nach TA Lärm um mindestens 15 dB 

unterschreitet. 

 

Nürnberg, den 07.12.2016 
 
LGA Immissions- und Arbeitsschutz GmbH Bearbeiter 

 

        

 

Dipl.-Ing. Günter Knerr Andreas Jacobsen 
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Anlage 2: Berechnungsergebnisse 

Mittlere Liste »  Punktberechnung                           
Immissionsberechnung  Beurteilung nach DIN 18005  

 IO 2  BBPlan                                        Einstellung: Letzte direkte Eingabe  

    x = 4549048.68 m  y = 5418656.40 m  z = 5.00 m  

    Tag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)    

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A   

    /dB /dB /dB /dB   

FLQa033 »  GI 1                  37.6 37.6 32.6 32.6   

FLQa058 »  GI 2  42.1 43.4 32.1 35.3   

FLQa053 »  GI 3  37.6 44.4 30.6 36.6   

FLQa051 »  GI 4  32.4 44.7 25.4 36.9   

FLQa052 »  GI 5  33.8 45.0 26.8 37.3   

FLQa049 »  GI 6  36.1 45.5 29.1 37.9   

FLQa055 »  GI 7  39.7 46.5 29.7 38.5   

FLQa070 »  GI 8  43.2 48.2 33.2 39.6   

FLQa082 »  GI 9  36.4 48.5 29.4 40.0   

FLQa054 »  GI 10  37.8 48.8 30.8 40.5   

FLQa076 »  GI 11  35.3 49.0 28.3 40.8   

FLQa038 »  GI 12.1  27.5 49.1 4.5 40.8   

FLQa039 »  GI 12.2  28.8 49.1 3.8 40.8   

FLQa040 »  GI 12.3  30.7 49.2 7.7 40.8   

FLQa041 »  GI 12.4  32.1 49.2 7.1 40.8   

FLQa042 »  GI 13.1  25.5 49.3 2.5 40.8   

FLQa078 »  GI 13.2  26.3 49.3 3.3 40.8   

FLQa079 »  GI 13.3  25.2 49.3 2.2 40.8   

FLQa080 »  GI 13.4  25.7 49.3 2.7 40.8   

FLQa043 »  GI 14  32.8 49.4 7.8 40.8   

FLQa034 »  GI GVZ  36.9 49.6 31.9 41.3   

FLQa060 »  SO Hafen 1  39.4 50.0 32.4 41.8   

FLQa077 »  SO Hafen 1  30.4 50.1 23.4 41.9   

FLQa056 »  SO Hafen 2  44.4 51.1 37.4 43.2   

FLQa068 »  SO Hafen 3  40.9 51.5 30.9 43.5   

FLQa057 »  SO Hafen 4  44.9 52.4 31.9 43.8   

FLQa036 »  GE 1  25.9 52.4 15.9 43.8   

FLQa037 »  GE 2.1 -2.4  29.7 52.4 14.7 43.8   

FLQa046 »  GE 6.1/6.2  29.5 52.4 9.5 43.8   

FLQa045 »  GE 7  19.4 52.4 4.4 43.8   

FLQa081 »  GE 7.1  23.6 52.4 3.6 43.8   

FLQa044 »  GE 7.2  25.0 52.4 5.0 43.8   

FLQa061 »  GE 8  44.3 53.1 29.3 43.9   

FLQa065 »  GE 12  30.9 53.1 15.9 43.9   

FLQa059 »  GE 13  35.6 53.2 20.6 44.0   

FLQa067 »  GE 14  24.8 53.2 9.8 44.0   

FLQa064 »  GE 15  42.6 53.5 34.6 44.4   

FLQa047 »  GE Service  26.9 53.5 11.9 44.4   

FLQa048 »  GE Service  27.8 53.6 12.8 44.4   

FLQa066 »  GE KV  49.6 55.0 29.6 44.6   

FLQa035 »  GE GVZ  29.7 55.0 19.7 44.6   

n=41  Summe   55.0  44.6   
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 IO 4  BBPlan                                        Einstellung: Letzte direkte Eingabe  

    x = 4547327.02 m  y = 5418184.57 m  z = 5.00 m  

    Tag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)    

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A   

    /dB /dB /dB /dB   

FLQa033 »  GI 1                  42.5 42.5 37.5 37.5   

FLQa058 »  GI 2  26.5 42.6 16.5 37.5   

FLQa053 »  GI 3  35.2 43.3 28.2 38.0   

FLQa051 »  GI 4  33.0 43.7 26.0 38.3   

FLQa052 »  GI 5  31.2 43.9 24.2 38.4   

FLQa049 »  GI 6  36.5 44.7 29.5 39.0   

FLQa055 »  GI 7  28.1 44.8 18.1 39.0   

FLQa070 »  GI 8  34.1 45.1 24.1 39.1   

FLQa082 »  GI 9  29.4 45.2 22.4 39.2   

FLQa054 »  GI 10  32.2 45.4 25.2 39.4   

FLQa076 »  GI 11  31.0 45.6 24.0 39.5   

FLQa038 »  GI 12.1  35.7 46.0 12.7 39.5   

FLQa039 »  GI 12.2  34.8 46.3 9.8 39.5   

FLQa040 »  GI 12.3  36.3 46.7 13.3 39.5   

FLQa041 »  GI 12.4  37.9 47.3 12.9 39.5   

FLQa042 »  GI 13.1  27.0 47.3 4.0 39.5   

FLQa078 »  GI 13.2  32.3 47.5 9.3 39.6   

FLQa079 »  GI 13.3  27.2 47.5 4.2 39.6   

FLQa080 »  GI 13.4  31.7 47.6 8.7 39.6   

FLQa043 »  GI 14  38.2 48.1 13.2 39.6   

FLQa034 »  GI GVZ  47.2 50.7 42.2 44.1   

FLQa060 »  SO Hafen 1  33.7 50.8 26.7 44.2   

FLQa077 »  SO Hafen 1  28.9 50.8 21.9 44.2   

FLQa056 »  SO Hafen 2  36.9 51.0 29.9 44.4   

FLQa068 »  SO Hafen 3  24.7 51.0 14.7 44.4   

FLQa057 »  SO Hafen 4  24.3 51.0 11.3 44.4   

FLQa036 »  GE 1  34.5 51.1 24.5 44.4   

FLQa037 »  GE 2.1 -2.4  37.7 51.3 22.7 44.4   

FLQa046 »  GE 6.1/6.2  32.2 51.3 12.2 44.4   

FLQa045 »  GE 7  20.0 51.3 5.0 44.4   

FLQa081 »  GE 7.1  27.0 51.3 7.0 44.4   

FLQa044 »  GE 7.2  26.8 51.4 6.8 44.4   

FLQa061 »  GE 8  19.9 51.4 4.9 44.4   

FLQa065 »  GE 12  22.7 51.4 7.7 44.4   

FLQa059 »  GE 13  16.4 51.4 1.4 44.4   

FLQa067 »  GE 14  21.8 51.4 6.8 44.4   

FLQa064 »  GE 15  27.4 51.4 19.4 44.5   

FLQa047 »  GE Service  26.6 51.4 11.6 44.5   

FLQa048 »  GE Service  25.7 51.4 10.7 44.5   

FLQa066 »  GE KV  27.7 51.4 7.7 44.5   

FLQa035 »  GE GVZ  37.5 51.6 27.5 44.5   

n=41  Summe   51.6  44.5   
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 IO 5  BBPlan                                        Einstellung: Letzte direkte Eingabe  

    x = 4547648.34 m  y = 5417339.36 m  z = 5.00 m  

    Tag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)    

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A   

    /dB /dB /dB /dB   

FLQa033 »  GI 1                  34.9 34.9 29.9 29.9   

FLQa058 »  GI 2  25.0 35.4 15.0 30.1   

FLQa053 »  GI 3  33.2 37.4 26.2 31.6   

FLQa051 »  GI 4  32.2 38.6 25.2 32.5   

FLQa052 »  GI 5  31.1 39.3 24.1 33.1   

FLQa049 »  GI 6  38.9 42.1 31.9 35.5   

FLQa055 »  GI 7  27.3 42.3 17.3 35.6   

FLQa070 »  GI 8  34.2 42.9 24.2 35.9   

FLQa082 »  GI 9  30.5 43.1 23.5 36.1   

FLQa054 »  GI 10  34.1 43.6 27.1 36.7   

FLQa076 »  GI 11  33.9 44.1 26.9 37.1   

FLQa038 »  GI 12.1  36.8 44.8 13.8 37.1   

FLQa039 »  GI 12.2  38.6 45.7 13.6 37.1   

FLQa040 »  GI 12.3  41.1 47.0 18.1 37.2   

FLQa041 »  GI 12.4  42.7 48.4 17.7 37.2   

FLQa042 »  GI 13.1  36.7 48.7 13.7 37.3   

FLQa078 »  GI 13.2  38.8 49.1 15.8 37.3   

FLQa079 »  GI 13.3  37.9 49.4 14.9 37.3   

FLQa080 »  GI 13.4  39.0 49.8 16.0 37.3   

FLQa043 »  GI 14  44.6 50.9 19.6 37.4   

FLQa034 »  GI GVZ  37.9 51.2 32.9 38.7   

FLQa060 »  SO Hafen 1  29.6 51.2 22.6 38.8   

FLQa077 »  SO Hafen 1  24.3 51.2 17.3 38.9   

FLQa056 »  SO Hafen 2  34.0 51.3 27.0 39.1   

FLQa068 »  SO Hafen 3  22.7 51.3 12.7 39.2   

FLQa057 »  SO Hafen 4  22.6 51.3 9.6 39.2   

FLQa036 »  GE 1  31.2 51.3 21.2 39.2   

FLQa037 »  GE 2.1 -2.4  38.2 51.5 23.2 39.3   

FLQa046 »  GE 6.1/6.2  37.6 51.7 17.6 39.4   

FLQa045 »  GE 7  25.7 51.7 10.7 39.4   

FLQa081 »  GE 7.1  33.7 51.8 13.7 39.4   

FLQa044 »  GE 7.2  33.2 51.8 13.2 39.4   

FLQa061 »  GE 8  19.2 51.9 4.2 39.4   

FLQa065 »  GE 12  25.2 51.9 10.2 39.4   

FLQa059 »  GE 13  15.3 51.9 0.3 39.4   

FLQa067 »  GE 14  26.0 51.9 11.0 39.4   

FLQa064 »  GE 15  28.2 51.9 20.2 39.5   

FLQa047 »  GE Service  30.5 51.9 15.5 39.5   

FLQa048 »  GE Service  29.5 51.9 14.5 39.5   

FLQa066 »  GE KV  28.4 52.0 8.4 39.5   

FLQa035 »  GE GVZ  32.4 52.0 22.4 39.6   

n=41  Summe   52.0  39.6   
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 IO 6  BBPlan                                        Einstellung: Letzte direkte Eingabe  

    x = 4548519.55 m  y = 5417394.88 m  z = 5.00 m  

    Tag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)    

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A   

    /dB /dB /dB /dB   

FLQa033 »  GI 1                  34.4 34.4 29.4 29.4   

FLQa058 »  GI 2  29.1 35.5 19.1 29.8   

FLQa053 »  GI 3  36.1 38.8 29.1 32.4   

FLQa051 »  GI 4  35.2 40.4 28.2 33.8   

FLQa052 »  GI 5  35.8 41.7 28.8 35.0   

FLQa049 »  GI 6  45.9 47.3 38.9 40.4   

FLQa055 »  GI 7  32.0 47.4 22.0 40.5   

FLQa070 »  GI 8  40.2 48.2 30.2 40.8   

FLQa082 »  GI 9  38.0 48.6 31.0 41.3   

FLQa054 »  GI 10  43.2 49.7 36.2 42.5   

FLQa076 »  GI 11  46.1 51.3 39.1 44.1   

FLQa038 »  GI 12.1  37.2 51.4 14.2 44.1   

FLQa039 »  GI 12.2  40.3 51.8 15.3 44.1   

FLQa040 »  GI 12.3  41.4 52.1 18.4 44.1   

FLQa041 »  GI 12.4  44.9 52.9 19.9 44.2   

FLQa042 »  GI 13.1  36.7 53.0 13.7 44.2   

FLQa078 »  GI 13.2  38.5 53.1 15.5 44.2   

FLQa079 »  GI 13.3  37.0 53.2 14.0 44.2   

FLQa080 »  GI 13.4  38.4 53.4 15.4 44.2   

FLQa043 »  GI 14  47.3 54.3 22.3 44.2   

FLQa034 »  GI GVZ  36.5 54.4 31.5 44.4   

FLQa060 »  SO Hafen 1  31.1 54.4 24.1 44.5   

FLQa077 »  SO Hafen 1  25.3 54.4 18.3 44.5   

FLQa056 »  SO Hafen 2  36.5 54.5 29.5 44.6   

FLQa068 »  SO Hafen 3  26.1 54.5 16.1 44.6   

FLQa057 »  SO Hafen 4  26.3 54.5 13.3 44.6   

FLQa036 »  GE 1  30.1 54.5 20.1 44.6   

FLQa037 »  GE 2.1 -2.4  37.7 54.6 22.7 44.7   

FLQa046 »  GE 6.1/6.2  47.2 55.3 27.2 44.7   

FLQa045 »  GE 7  45.9 55.8 30.9 44.9   

FLQa081 »  GE 7.1  42.1 56.0 22.1 44.9   

FLQa044 »  GE 7.2  48.3 56.7 28.3 45.0   

FLQa061 »  GE 8  24.1 56.7 9.1 45.0   

FLQa065 »  GE 12  35.9 56.7 20.9 45.1   

FLQa059 »  GE 13  19.8 56.7 4.8 45.1   

FLQa067 »  GE 14  45.9 57.1 30.9 45.2   

FLQa064 »  GE 15  35.7 57.1 27.7 45.3   

FLQa047 »  GE Service  42.8 57.2 27.8 45.4   

FLQa048 »  GE Service  44.1 57.5 29.1 45.5   

FLQa066 »  GE KV  35.4 57.5 15.4 45.5   

FLQa035 »  GE GVZ  31.5 57.5 21.5 45.5   

n=41  Summe   57.5  45.5   
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 IO 7  BBPlan                                        Einstellung: Letzte direkte Eingabe  

    x = 4549272.70 m  y = 5418035.13 m  z = 5.00 m  

    Tag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)    

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A   

    /dB /dB /dB /dB   

FLQa033 »  GI 1                  33.8 33.8 28.8 28.8   

FLQa058 »  GI 2  34.0 36.9 24.0 30.1   

FLQa053 »  GI 3  35.2 39.2 28.2 32.3   

FLQa051 »  GI 4  31.6 39.9 24.6 32.9   

FLQa052 »  GI 5  33.4 40.7 26.4 33.8   

FLQa049 »  GI 6  37.5 42.4 30.5 35.5   

FLQa055 »  GI 7  35.7 43.3 25.7 35.9   

FLQa070 »  GI 8  42.7 46.0 32.7 37.6   

FLQa082 »  GI 9  38.5 46.7 31.5 38.5   

FLQa054 »  GI 10  41.1 47.8 34.1 39.9   

FLQa076 »  GI 11  39.7 48.4 32.7 40.6   

FLQa038 »  GI 12.1  28.2 48.4 5.2 40.6   

FLQa039 »  GI 12.2  30.0 48.5 5.0 40.6   

FLQa040 »  GI 12.3  31.7 48.6 8.7 40.7   

FLQa041 »  GI 12.4  33.5 48.7 8.5 40.7   

FLQa042 »  GI 13.1  26.7 48.7 3.7 40.7   

FLQa078 »  GI 13.2  27.7 48.8 4.7 40.7   

FLQa079 »  GI 13.3  26.6 48.8 3.6 40.7   

FLQa080 »  GI 13.4  27.2 48.8 4.2 40.7   

FLQa043 »  GI 14  34.6 49.0 9.6 40.7   

FLQa034 »  GI GVZ  34.4 49.1 29.4 41.0   

FLQa060 »  SO Hafen 1  33.1 49.3 26.1 41.1   

FLQa077 »  SO Hafen 1  25.8 49.3 18.8 41.1   

FLQa056 »  SO Hafen 2  38.3 49.6 31.3 41.6   

FLQa068 »  SO Hafen 3  30.9 49.7 20.9 41.6   

FLQa057 »  SO Hafen 4  32.2 49.7 19.2 41.6   

FLQa036 »  GE 1  25.2 49.8 15.2 41.6   

FLQa037 »  GE 2.1 -2.4  29.9 49.8 14.9 41.6   

FLQa046 »  GE 6.1/6.2  31.8 49.9 11.8 41.7   

FLQa045 »  GE 7  22.7 49.9 7.7 41.7   

FLQa081 »  GE 7.1  26.0 49.9 6.0 41.7   

FLQa044 »  GE 7.2  28.0 49.9 8.0 41.7   

FLQa061 »  GE 8  32.8 50.0 17.8 41.7   

FLQa065 »  GE 12  40.9 50.5 25.9 41.8   

FLQa059 »  GE 13  26.2 50.5 11.2 41.8   

FLQa067 »  GE 14  29.8 50.6 14.8 41.8   

FLQa064 »  GE 15  46.3 51.9 38.3 43.4   

FLQa047 »  GE Service  29.7 52.0 14.7 43.4   

FLQa048 »  GE Service  31.4 52.0 16.4 43.4   

FLQa066 »  GE KV  50.9 54.5 30.9 43.7   

FLQa035 »  GE GVZ  28.1 54.5 18.1 43.7   

n=41  Summe   54.5  43.7   
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